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stellt hatte, doch ergab eine dynamische Investitionsrechnung nach 

dem Kapitalwertverfahren, dass der Verkaufspreis am unteren Ende 

einer Bandbreite von Barwerten der Bauzinszahlungen aus dem Bau

rechtsvertrag lag. Solange der angebotene Kaufpreis den Barwert aus 

den zukünftigen Bauzinszahlungen nicht überschritt, wäre die Auf

rechlerhaltung des Baurechlsvertrags dem Liegenschaftsverkauf vor

zuziehen gewesen. 

Der RH vermisste auch aufgrund des für den Kallfulleressenten gegen

über dem Vergleichswert erhöhten Wertes der Liegenschaft (Erwei

terungsmöglichkeit einer auf dem Nachbargrundstück betriebenen 

Privatklinik) eine komplexere Beurteilung der Angemessenheit des 

Kaufpreises. 

Der RH empfahl der Stiftung, bei allfalligen zukünftigen Liegenschafts

und Investitionsentscheidungen im Zusammenhang mit Baurechts

vereinbarungen neben den Wertermittlungsverfahren gemäß Lie

genschaftsbewertungsgesetz bzw. ÖNORM B 1802 auch dynamische 

Verfahren der Inveslitionsrechnllng anzuwenden. Des Weiteren wäre 

bei der Kaufpreisvereinbarung die Interessenlage auf Käuferseite ver

stärkt auszuloten und ein für den Kauf Interessenten - über den Ver

gleichswert hinausgehender - erhöhter Wert der Liegenschaft (z.B. 

wegen einer Erweiterungsmöglichkeit des Unternehmens) zu berück

sichtigen. 

9.3 Laut Stellullgllahme der Stiftullg I/Iürdell dereIl Organe selbstverställd

lich auch künftig lIach der bestmöglicheIl VeräußerLIng von Liegellschaf

tell trachtell. Der Verkaufspreis der Liegenschaft Alser Straße habe 

deli errechlleten Wert ill dem /Jor der VeräußerLIllg erstellteIl Gutach

tell überstiegell. Die Käuferill sei aufgrulld des illr bereits zuvor einge

räumten Baurechts die einzige realistisclle Käuferin gewesen. Dies habe 

deli Kaufpreis tendellziell reduziert, nich' erhöht, weil die Privatkli

nik auf grund des Baurechts bereits zuvor eille Enveiterungsmöglichkeit 

gehabt lIabe. 

Die Stiftullg I/Ierde bei kÜllftigell Illvestitionselltscheidullgell dYlla

mische VerfahreIl ill die Beurteiilmg eillbeziehen. 

9.4 Der RH hielt an seiner Auffassung fest, dass die Liegenschaft A1ser 

Straße für die Immobiliengesellschaft der benachbarten Privatklinik 

einen gegenüber dem Vergleichswert erhöhten Wert hatte. Die Stif

tung verabsäumte es bereits beim Abschluss des Baurechtsvertrags im 

Jahr 2007, diesen erhöhten Wert bei der Bemessung des Bauzinses zu 

berücksichtigen, indem sie einen Bauzins von 90.000 EURjährlich (rd. 

4 % des Verkehrswerts der Liegenschaft) mit einer unter der durch-
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schnitllichen InOationsrate gelegenen Wertsicherung von 1 ,2 'lb jähr

lich vereinbarte. 

Der RH verwies weiters darauf, dass die Immobiliengesellschaft der 

Privatklinik aufgrund des Ankaufs der Liegenschart (Mai 2012 )  zusätz

liche - über die bloße Erweiterungsmöglichkeit hinausgehende - Vor

teile halle. Insbesondere entEelen die im Baurechtsvertrag enthaltenen 

Nutzungsbeschränkungen und die VerpOichtung zur Errichtung eines 

Gebäudes innerhalb von sieben Jahren. Auch diese Vorteile wären bei 

der Bemessung des Kaufpreises zu berücksichtigen gewesen. 

Der RH hielt daher an seiner Empfehlung fest, bei der Kaufpreisver

einbarung die Interessenlage auf Käuferseite verstärkt auszuloten und 

einen rur den Kauftnteressenten - über den Vergleichswert hinausge

henden - erhöhten Wert der Liegenschaft zu berücksichtigen. 

Graz VI.. Hafnerriegel 

10.1 Die Stirtung war seit 1 974 Eigentümerin des Objekts Graz VI., Haf

nerriegel 53. Die Liegenschaft befindet sich im Stadueil Jakomini in 

guter Wohnlage. Auf der Liegenschart befmdet sich ein 20-stöckiges 

Hochhaus, das die Stirtung als Studentenheim nutzte. 

Aufgrund eines Kuratoriumsbeschlusses vom ovember 2009 ver

äußerte die Stirtung dieses Objekt im Juli 2010 um 4,60 Mio. EUR, 

nachdem sie eine (zuvor beabsichtigte) Sanierung als unwirtschaftlich 

verworfen halle. Im Kaufvertrag ließ sich die Stiftung das Recht ein

räumen, das Objekt ab dem Übergabestichtag weitere zwei Jahre (bis 

zur Inbetriebnahme eines Ersatzstandorts) unentgeltlich als Studen

tenheim zu nützen. Die Käuferin verpOichtete sich (flir sich selbst und 

ihre Rechtsnachfolger), in dem Objekt kein Studentenheim zu betreiben. 

Die GeschäflSflihrung der Stirtung fragte vor der Veräußerung zwar 

bei einzelnen potenziellen Kaufmteressenten an, flihrte jedoch kein 

Bietverfahren durch. Die der Auswahl potenzieller Kauftnteressenlen 

zugrunde liegenden Kriterien waren nicht dokumentiert. 

Der Veräußerung lag eine Marktwertermitllung zugrunde, die aufgrund 

des Ertragswertverfahrens einen Marktwert von 4,56 Mio. EUR fest

stellte. Dabei ging die Stiftung von einer fortdauernden Nutzung des 

unveränderten Objekts als Studentenheim aus. 

Bund 2015/14  
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Die  Erwerberin errichtete in dem Objekt nach Schließung des Studen

tenheims geförderte Mietwohnungen (voraussichtliche Fertigstellung 

Februar 2015). 

10.2 Der RH kritisierte, dass die Stiftungsorgane (Geschäftsführung und 

Kuratorium) kein Bierverfahren durchführten und der Veräußerung 

eine Marktwertemlittlung zugrunde legten, die von einer weiteren Nut

zung als Studentenheim ausging, obwohl der Kaufvertrag eine solche 

Nutzung ausdrücklich ausschloss. Hingegen blieben die Erträge aus 

einer - nach DurchHihrung von Adaptierungen - möglichen Ver

mietung von Wohnungen unberücksichtigt, obwohl sich das Objekt in 

einer guten Wohnlage befand. Nach Ansicht des RH wäre zur Maxi

mierung des Verkaufserläses die Durchführung eines Bietverfahrens 

geboten gewesen. 

Der RH empfahl der Stiftung, beim Verkauf von Liegenschaften die 

Grundsätze des Bierverfahrens anzuwenden, um alle am Markt befmd

lichen Interessenten anzusprechen und das Erlöspotenzial bestmög

lich ausschöpfen zu können. 

10.] Laut Stellullg/laillne der tiftullg werde sie kÜllftig beim Verkauf vO" 

Liegellschaftell Bietveifallren als Möglichkeit, das Erlöspote/lzial aus

zusel,öpfel/, ill Betrachl ziel,ell. 

11.1 (I) Vor dem Hintergrund der Derivativgeschäfte (siehe TZ 7 und 8) 

sowie der Liegenschaftstransaktionen (siehe TZ 2, 9 und 10) stellte 

sich die Vennögens- und Kapitallage der Stiftung gemäß den Rech

nungsabschlüssen seit 2010 wie folgt dar: 
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Tabelle 4: Bilanzen 2007 bis 2013 

Anlagevermögen 

Umlaufvermögen 

Rechnungs-
abgrenzungsposten 

Summe Aktiva 

Eigenkapital 

Investitionszuschüsse 

Rückstellungen 

Verbindlichkeiten 

Rechnungs-
abgrenzungsposten 

Summe Passiva 

Quellen: Stiftung; Darstellung RH 

300 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

in Mio. EUR (gerundet) 

52,05 49,87 51,27 42,76 44,73 46,59 46,87 

6,75 4,61 3,05 14,55 9,28 10,57 7,95 

0,10 0,08 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 

58,90 54,56 54,41 57,40 54,11 57,26 54,93 

2,55 2,48 3,05 4,67 4,60 4,28 5,66 

19,84 18,60 17,18 12,36 13,18 13,63 13,18 

2,33 0,36 0,26 5,57 4,94 8,13 4,60 

33,62 32,71 33,69 34,48 31,13 30,96 31.15 

0,56 0,41 0,24 0,32 0,27 0,25 0,34 

58,90 54,56 54,41 57,40 54,11 57,26 54,93 

Das in der Bilanz der Stiftung dargestellte Anlagevermögen waren 

hauptsächlich Grundstücke und Bauten (Studentenheime), Anlagen in 

Bau sowie die Einrichtung der Studentenheime. Das Umlaufvermögen 

der Stiftung bestand neben Forderungen größtenteils aus Gulhaben 

bei Kreditinstituten und Wenpapieren. 

Die in den Jahresabschlüssen dargestellte Position des Eigenkapitals 

hatte sich hauptsächlich aufgrund der Dotierung von Gewinnrückla

gen im überprüften Zeitraum auf 5,66 Mio. EUR erhöht ( iehe TZ 1 2). 

Neben Investitionszuschüssen (siehe TZ 1 2) und Rückstellungen stellten 

Verbindl ichkeiten, insbesondere solche gegenüber Kreditinstituten aus 

dem Erwerb von Liegenschaften und Gebäuden bzw. zu deren Errich

tung den größten Teil der passivseitigen Bilanzpositionen dar. 

(2) Die Bilanzen der Jahre 2008 bis 201 1 enthielten keine Darstel

lung der Derivativgeschäfte, obwohl die Bank die Stiftung jährlich 

über deren negativen Barwen informiene (siehe TZ 8).28 Die bilan

zielle Darstellung erfolgte erst in der Bilanz de Jahres 2012 durch 

die Bildung einer Rückstellung für Derivativgeschäfte in der Höhe 

des negativen Barwens (- 3,97 Mio. EUR) zum 3 I. Dezember 201 2. 

Durch diese erstmalige Dotierung einer Rückstellung für Derivativge-

18 Die Lagcberichlc zu den JahrcsabschIQsscn für 2010 und 2011 ruhren die Derivativge

schUlt als Melhoden zur Ab�ichC'rung im Sinne von § 243 Abs. ) Z 5 UGB an, ohne 
jedoch deren Risilcn da�ustcllcn. 

Bund 2015/14 
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schäfte im Jahr 201 2  stiegen die gesamten Rückstellungen auf über 

8 Mio. EUR (davon 3,97 Mio. EUR rur Derivativgeschäfte). Infolge der 

Beendigung eines Großteil der Zinssicherungsgeschäfte durch Ver

einbarung mit der Bank (siehe TZ 7 und 8) verringerten sich die Rück

stellungen im Jahr 201 3  auf 4,60 Mio. EUR (davon 1 ,54 Mio. EUR rur 

Deriva tivgeschä fte). 

11.2 Der RH kritisierte, dass die Geschäftsftihrung der Stiftung in die Rech

nungsabschlüsse (Bilanzen) der Jahre 2008 bis 201 1 keine Rückstel

lungen ftir die voraussichtlichen Verbindlichkeiten aus den Deriva

tivgeschäFten aufnahm, obwohl AuOistungen und Bewertungen der 

negativen Barwerte vorlagen. Im Hinblick auf diese fehlenden Rück

stellungen gaben die Bilanzen im Zeitraum 2008 bis 20 1 1  keinen voll

ständigen Überblick über die Vermögenslage der Stiftung. 

Um ein getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu 

gewährleisten, empfahl der RH - dem Vollständigkeitsgrundsatz der 

ordnungsgemäßen Buchftihrung folgend - die bilanzielle Darstellung 

aller buchungspflichtigen Geschäftsfalle sowie deren Risiken. 

11.3 Die Stiftung teilte in ihrer StellulIgllalll"e lIIit, dass alle erkellllbare" 

Risikell bila llziert würdelI. 

12.1 ( I) Die Organe der Stiftung waren gemäß § 1 4  Bundes-Stiftungs

und Fondsgesetz verpflichtet, jährlich einen - vom Abschlussprüfer 

geprüften - Rechnungsabschluss vorzulegen. Dieser halle mindestens 

die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung während des abgelaufenen 

Kalenderjahres sowie den Vermögensstand der Stiftung, aufgegliedert 

in Stammvermögen und onstige Vemlögen zum 3 1 .  Dezember des 

abgelaufenen Kalenderjahres zu enthalten. Das Bundes-Stiftungs- und 

Fondsgesetz sah in § 14 Abs. I rur das der Stiftung gewidmete Vermö

gen - sofern der Stifter nichts anderes bestimmt hane - eine Veranla

gung nach Mündelgeld gemäßer Art vor (siehe auch §§ 2 1 5  ff. AßGB). 

Die Geschäflsftihrung der Stiftung erstellte unter sinngemäßer Anwen

dung der §§ 224 ff. Unternehmensgesetzbuch (UGB) - vom Abschluss

prüfer geprMte - Rechnungsabschlüsse, die aus einer Bilanz sowie einer 

Gewinn- und Verlustrechnung bestanden. Dabei stellte sie das Eigen

kapital29samt einer als Stiftungsvermögen bezeichneten Unterposition 

in den Bilanzen von 2007 bis 201 3  folgendermaßen dar: 

29 Das UGB sah in § 224 Abs. J eine Gliederung des PosH�ns Eigenkapilal in Ncnnkapilal. 

KapilalrOcklagen, Gewinnrilcklagcn und Bilanzgewinn/-vcrlusl (und davon Gewinn-I 

Vcrlu�won,rag) vor. 

301 

III-204 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 5 von 66

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Wirtschaftliche lage 

Tabelle 5: Eigenkapital 2007 bis 2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

in Mio. EUR (gerundet) 

Stiftungsvermögen 2,65 2,55 2,48 2,25 2,25 2,27 2,03 

Gewinnrücklagen 0,00 0,00 0,80 2,43 2,33 2,25 3,63 

Jahresgewinn(+)/ 
-verlust(-) - 0,10 - 0,07 - 0,23 0,00 0,02 - 0,24 0,00 

Eigenkapital {Summe} 2,55 2,48 3,05 4,67 4,60 4,28 5,66 
Quellen: Stiftung - Jahresabschlüsse 2007 bis 2013 

302 

Die Stiftung untergliedene das Eigenkapital in Stiftungsvermögen, 

Gewinnrückjagen und den aus der Gewinn- und Verlustrcchnung resul

tierenden Jahresgewinn/-verlust. Dabei bildete die Position Stiftungs

vermögen einen sich sländig verändernden Ausgleichsposten für den 

ausgewiesenen Jahresgewinn/-verlust. Durch die Dotierung von freien 

Rücklagen verändene sich der ausgewiesene Jahresgewinn/-verlust 

(Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung). Dieser vergrößerte bzw. 

verringerte im Folgejahr die Position des Stiftungsvermögens. 

Das solcherart als variabler Bestandteil des Eigenkapitals dargestellte 

Stiftungsvennögen war nicht mit dem von der Stifterin gewidmeten 

Stammvemlögen der Stiftung im Sinne von § 1 4  des Bundes-Stiftungs

und Fondsgesetzes identisch. Die Rechnungsabschlüsse enthielten keine 

Darstellung dieses Stammvermögens der Stiftung im Sinne des Bundes

Stiftungs- und Fondsgesetzes, das sich nach der Veräußerung eines 

von der ÖH gestifteten Baurechts (siehe TZ 2) aus dem - für die Stif

tungszwecke zu verwendenden - Verkaufserlös von 10,70 Mio. EUR 

und dem (noch verbliebenen) zweiten von der Stifterin gewidmeten 

Baurecht zusammensetzte. 

(2) Die Gliederung des Eigenkapitals entsprach nicht § 224 Abs. 3 

UGB. Diese Bestimmung sah eine Gliederung in das Nennkapital (ent

spricht sinngemäß dem Stammvermögen der Stiftung), Kapitalrück

lagen, Gewinnrücklagen und den Bilanzgewinn (und davon Gewinn

vonrag/Verlustvortrag) vor. 

Bund 2015/14 
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(3) Die InvestitionszuschüsseJO ( 1 3 , 1 8  Mio. EUR laut Bilanz 201 3, siehe 

TZ 1 1 )  waren auf der Passivseite der Bilanz getrennt vom Eigenkapital 

als gesonderte Position dargestellt; sie waren jedoch gemäß den Con

trolling-Richtlinien des Bundes" zu den Eigenmineln zu zählen. Das 

BMWFW verpflichtete die Stiftung bei Gewährung dieser Zuschüsse, 

den Betrieb der gefOrderten Studentenheime fUr 40 Jahre bei Neuer

richtung bzw. für 30 Jahre im Fall der Sanierung aufrechtzuerhalten 

und stellte diese Betriebspflicht und eine allfallige Rückzahlungsver

pflichtung (nur fUr Verstöße gegen Förderungsbedingungen) im Grund

buch sicher. Da das BMWFW ab Mai 2010 (fUr Neuerrichtungen) bzw. 

Ende 201 1 (für Sanierungen) generell keine InvestitionsfOrderung fUr 

Studentenheime zusagte, war minelfristig mit einer Verringerung die

ser Bilanzposition zu rechnenn 

12.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass das von der Stifterin gewid

mete Stammvermögen der Stiftung gemäß § 1 4  des Bundes-Stiftungs

und Fondsgesetzes in den Bilanzen der Jahresabschlüsse nicht geson

dert ausgewiesen war. Deshalb konnte aufgrund der Jahresabschlüsse 

nicht nachvollzogen werden, ob dieses Vermögen entsprechend den 

Bestimmungen des Bundes-Sliflungs- und Fondsgesetzes nach mün

del icherer Art veranlagt worden war. Überdies entsprach die in den 

Bilanzen vorgenommene Gliederung des Eigenkapitals nicht den von 

der Stiftung sinngemäß angewandten Bestimmungen des UGB (§ 224 

Abs. 3 UGB). 

Der RH empfahl der Stiftung. da von der Slifterin gewidmete Stamm

vermögen der Stiftung gemäß § 14 Bundes-Stiflungs- und Fondsgesetz 

(Baurecht an einer Liegenschaft und Erlös von 10,70 Mio. EUR aus dem 

Verkauf des weiteren gestifteten Baurechts) in den Jahresabschlüssen 

gesondert darzusteJlen und bei einer aJlfaJligen Neuveranlagung von 

Srifrungsvermögen sicherzustellen, dass die ins Auge gefasste Veranla

gungsfonnjedenfaJls dem gesetzlichen Gebot der Sicherheit entspricht. 

Der RH empfahl der Stiftung weiters, das Eigenkapital unter sinnge

mäßer Anwendung des UGB (§ 224 Abs. 3 UGB) in das von der Stifte

rin eingebrachte Stammvermögen der Stiftung, die KapitaJrüc.kJagen. 

30 Das BMWFW zahlte im ZciLraum 2007 bis 2013 laufgrund von Förderungszusagcn aus 

2001 bis 20t 1) an die Stiftung insgl'Saml rd. 7,72 Mio. EUR an Investitions(örderung 

rur dir Neuerrichtung und die Sanierung yon Studentenheimen aus. Die Auszahlungen 

erfolgten nach Vorlage VOll Verwendungsnachweisen (Abrechnungsbelegen), die vom 

BMWFW gekennzeichnet (.cnlwenet-l wurden. 

11 BGBI. 11 NT. 319/2002 Ld.g.F. 

II Die Stiftung erlangle wegen der generell nicht mehr gcwähnen Förderungszusagen 

ror die bei Abschluss der Gebarungsübcrprüfung laufende Sanierung eines Slandons 

und fLir den Erwerb eines neuen zusätzlichen Standorts keine Illvcstitiol\Sl.uschüsse. 
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die GewinnTÜckJagen und den Bilanzgewinn/-verlust (� Ergebnisvor

trag) zu gliedern. 

12.3 Zur Vermögellsdarstellullg teilre die Sriftullg ill ihrer $tellu"g/IOhme 

mir, dass ei"e verbale Besclrreib""g des Srammr1emlögells bereirs im 

Allhang zum Jahresabschluss 2014 enthalrfll sei. Die Stiftung habe deli 

Erlös aus der Veräußenmg des Baurechts Führiclrgasse im Jahr 2009 
für die Neuemchrung ulld Sallierullg VOll Studelltellheimen r 'enIJelldel 

u,rd somit in Liegel/sc/rojten mündelsielrer //Ild satlUlIgskonJorm ein

gesetlt. Die Stiftung werde künjtig bei der Darstell/mg des Eigenkapi

tals deli Gewillll oder Vfrlr,st jeweils gesolldfrt ausl/Jeisen und ,rieht 

mir dfr Posinoll Stijtullgsvennögell saldieren. 

12.4 Der RH entgegnete der Stiftung, dass § 1 4  Bundes-Stiftungs- und 

Fondsgesetz die Darstellung des von der Stifterin eingebrachten 

Stammvermögens zwingend vorsieht. Eine bloß verbale Darstellung 

des Stammvermögens wäre insbesondere deshalb nicht ausreichend, 

weil die Stiftung aus der Veräußerung eines von der Stifterin zuge

wendeten Baurechts einen wiederum für Stiftungszwecke zu verwen

denden Geldbetrag (10,70 Mio. EUR) erlöste. Es wäre im Jahresab

schluss im Einzelnen darzustellen, wofür die StifTung diesen - einen 

Teil des Stammvermögens bildenden - Veräußerungserlös verwendete 

(z.B. rur die Anschaffung einer Liegenschaft, die Errichtung eines Stu

dentenheims etc.). 

Der RH hielt daher an seiner Empfehlung fest, das von der Stifterin 

gewidmete Stammvermögen der Stiftung gemäß § 14 Bundes-Stif

tungs- und Fondsgesetz (Baurecht an einer Liegenschaft und Erlös 

von 10,70 Mio. EHR aus dem Verkauf des weiteren gestifteten Bau

rechts) in den Jahresabschlüssen gesondert darzustellen und bei einer 

allfalligen Neuveranlagung von Stiftungsvermögen sicherzustellen, 

dass die ins Auge gefasste Veranlagungsform jedenfalls dem gesetz

lichen Gebot der Sicherheit entspricht. 

13.1 Der Kassabestand und die Guthaben bei Kreditinstituten der Stiftung 

(liquide Millel) stellten sich seit 2007 wie folgt dar: 

Bund 2015/14 
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Tabelle 6: Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2007 bis 2013 

Kassabestand, 
Guthaben bei Kredit
instituten 

2007 

1,44 

2008 

0,98 

2009 2010 2011 2012 2013 

in Mio. EUR (gerundet) 

0,65 7,89 6,24 7,77 5,21 

QueUen: Stiftung - Jahresabschlüsse 2001 bis 2013 

Bund 2015/14  

Der Kassabestand und die Guthaben bei K.reditinstituten der Stiftung 

(liquide Mittel) stiegen von 2009 bis 2010 - hauptsächlich aufgrund 

der Veräußerung eines Baurechts um 10,70 Mio. EUR (siehe TZ 2) und 

einer Liegenschaft in Graz um 4,60 Mio. EUR (siehe TZ 10) - um mehr 

als das Zwölffache auf rd. 14 <Ib der Bilanzsumme und waren höher 

als die gesamten Umsatzerlöse für das Jahr 2010 (6, 14 Mio. EUR, siehe 

TZ 1 4). In den folgenden Jahren veränderte sich die Höhe der liquiden 

Mittel kaum und blieb zwischen rd. 9,50 <Ib bis rd. 1 3,50 <Ib der Bilanz

summe bzw. in der Größenordnung des Jahreswens der Umsatzerlöse. 

Die Stiftung verfügte bis 2014 über kein Liquiditätskonzept. Die liqui

den Millel waren zum Großteil auf Bank.konten mit kurzfristiger Bin

dung (sogenannte Festgeldkonten) veranlagt. Die Verzinsung dieser 

Kontoguthaben betrug zur Zeit der Geba rungsüberprüfung zwischen 

0,40 <Ib und 1 <Ib. Die Geschäftsführung der Stiftung beabsichtigte, den 

überwiegenden Teil der liquiden Mittel für Sanierungen von Objekten 

und den künftigen Ankauf eines weiteren Heimstandorts zu verwenden. 

Im Jahr 2014 erstellte die Geschäftsführung ein LiquiditälSkonzept, 

nachdem die Stiftung eine Vereinbarung über den Ankauf eines weite

ren Heimstandons getroffen halle. Dieses Liquiditätskonzept sah unter 

anderem die Verringerung der liquiden Mittel auf 1 ,59 Mio. EUR bis 

201 6 vor. 

13.2 Der RH kritisierte, dass die Stiftung bis 2014 über kein Liquiditätskon

zept verfügte. Überlegungen der Geschäftsftihrung, die liquiden Mit

tel durch künft ige, nicht terminisierte Sanierungsmaßnahmen und den 

Ankauf eines weiteren Heimstandorts zu reduzieren, machte ein liqui

dität konzept nicht entbehrlich. Ein Liquiditätskonzept wäre insbe

sondere erforderlich gewesen, um die bestmögliche Veranlagung der 

fmanziellen Millel bis zur Durchführung der geplanten Maßnahmen 

(Sanierung, Erwerb eines weiteren Heimstandorts) sicherzustellen. 

Der RH nahm zur Kenntnis, dass die Stiftung im Jahr 2014 ein lang

frist iges Liquiditätskonzept erstellt halle. 
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13.3 Laut Stellullgllall",e der Stiftung sei die Feststellung des RH, dass die 

Stiftung bis 2014 über keill Liquiditätskonzept verfügt habe, lIicllt 

richtig. Die Stiftung habe die dem RH vorgelegte Darstellung seit dem 

2. Quartal 2013 allgewalldt. Bereits im März 2012 Iwbe l.B. auch der 

Ständige A usscllUss die Veralliagullg der liquiden Mittel ill Abstim

"'IlIIg mit geplanten Projekten bellalldelt. Die bestmögliche Verallla

gung sei das erkläne Ziel der Stiftung. Diese sei angesichts der aktu

ellell Marktlage jedocll nicht enragreich. 

13.4 Der RH entgegnete der Stiftung, dass die dem RH vorgelegten kurz

bzw. langfristigen Li<IUiditätskonzepte mit August bzw. November 20t4 

dat iert waren. Für das Jahr 201 3 lag dem RH hingegen kein schrift

liches und vom zuständigen Organ beschlossenes Liquiditätskonzept 

vor. Im März 2012 erörterte der Ständige Ausschuss, ob im Einzel

nen bezeichnete Sanierungs- bzw. Ausbauprojekte mit Eigenmitteln 

der Stiftung erfolgen sollten. Derartige Überlegungen zur Finanzie

rung einzelner Sanierungs- bzw. Ausbauprojekte machten jedoch ein 

umfassende, auf sämtliche liquide Mittel der Stiftung bezogenes Kon

zept nicht entbehrlich. 

Der RH wies deshalb den Vorwurf der Stiftung, Unrichtiges festgestellt 

zu haben, entschieden zurück und hielt daher an seiner Beurteilung 

fest, dass bis 2014 kein Liquiditätskonzept vorlag, welches die best

mögliche Veranlagung der fmanziellen Mittel bis zur Durchführung 

der geplanten Maßnahmen (Sanierung, Erwerb eines weiteren Heim

standorts) sichergestellt hätte. 

14.1 Die Emagslage der Stiftung stellte sich seit 2010 gemäß den Jahres

abschlüssen (Gewinn- und Verlustrechnung) wie folgt dar: 

Bund 2015/14  
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Tabelle 7: Ertragslage der Stiftung 2010 bis 2013 

2010 2011 2012 2013 

in Mio. EUR (gerundet) 

UmsaUerlöse 6,14 6,46 7,22 7,84 

sonstige Erträge 17,78' 2.37 5A9' 1,66 

Materialaufwand - 5,85 - 2,22 - 2,67 - 4,22 

Personalaufwand - 3,57 - 2,58 - 2,55 - 2,51 

Abschreibungen - 11,382 - 2,10 - 2,26 - 2,28 

sonstige betriebliche Aufwendungen - 1,82 - 1,03 - 0,71 - 0,73 

Betdebserfolg (Zwischensumme) 1,29 0,91 4,52 - 0,233 

Finanzerfolg - 0,88 - 0,87 - 4,73' 1,62' 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,40 0,04 - 0,21 1,38 
(Zwischensumme) 

Steuern vom Einkommen und Ertrag - 0,02 - 0,02 

Dotierung Gewinnrücklagen - 0,40 - 1,38 

Jahresgewlnn/-vertust (Summe) 0,00 0,02 - 0,24 0,00 
überwiegend Erträge aus dem Abgang I/on Anlagevermögen 

2 überwiegend aus einer Sonderabschreibung wegen Änderung der Nutzungsdauer bei Gebäuden 
negativer Setfiebserfolg infolge erhöhter Materialaufwendungen (ur die Sanierung eines Stud!ntenheims 

4. negativer Finanzerfolg von 4,73 Mio. EUR wegen erstmaliger Bildung einer Rückstellung für Derivativgeschäfte (TZ 11) 
positiver Finanzerfolg wegen teilweiser Auftosung der Rückstellung für Derivativgeschäfte nach Glattstellung (A.bschluss 
einer Vereinbarung m.t der Bank) 

Quellen: Stiftung - Jahresabschlüsse 2010 bis 2013 

Bund 2015/14 

Die Stiftung generierte ihre Umsatzerlöse hauptsächlich durch Studen

IcnheimbeiträgeD Weilers erzielte sie Enräge durch den Abgang von 

Anlagevermögen (in den Jahren 2010 und 20 1 2) sowie aus der Auflö

sung von Investitionszuschüssen. 

Aufwandsseilig waren Abschreibungen auf das Anlagevermögen, der 

Materialaufwand und der Personalaufwand die größlen Positionen. 

Die Stiftung erzielle mit Ausnahme des Jahres 2013 [negativer Belriebs

erfolg wegen erhöhtem Materialaufwand durch Sanierung von zwei 

Studentenheimen) jährlich positive Belriebserfolge. 

Dem entgegengesetzt ergab sich aufgrund laufender Zinsaufwendungen 

für Darlehen und Derivativgeschäfte (siehe TZ 81 injedem Geschäftsjahr 

mit Ausnahme von 201 3 (einmaliges positives Finanzergebnis wegen 

Glattstellung von DerivativgcschäFtenl ein negaliver Finanzerfolg. Im  

)3 Anleil SlUdcnlenheimbeil.r:lgc an gcsanHcn Umsal1.crlöscn 201); 86.2 0Jb 
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Jahr 201 2 betrug dieser 4,73 Mio. EUR, weil in diesem Jahr die Stif

lUng erstmalig eine Rückstellung flir die Derivativgeschäfte bildete. 

14.2 Der RH wies darauf hin, dass durch die vorhandene Erlö - und Auf

wandsstruktur der Hauptzweck der Stiftung - die Bereitstellung 

und Verwaltung von Wohnraum - stets gesichen war und positive 

Betriebserfolge erzielt wurden. Der RH hielt jedoch fest, dass sich ein 

negativer Betrieb erfolg bereits bei zwei umfangreicheren Sanierungen 

- wie beispielsweise im Jahr 201) - mit rd. 0,23 Mio. EUR ergab. 

Kritisch wies der RH auf die negativen Finanzerfolge - verursacht 

durch Zin aufwendungen flir Darlehen und Derivativgeschäfte - der 

vergangenen Jahre hin. Sollten diese in den Folgejahren - in der 

Größenordnung pOSitiver Betriebserfolge oder noch höher - beste

hen, könnte dies flir die Stiftung nach dem Aufbrauchen vorhandener 

Rücklagen zur Aufgabe strategischer Ziele, zur verzögenen Durchflih

rung von Sanierungen bi hin zur Aufgabe einzelner Standone fUhren. 

Der RH empfahl der Stiftung - vor allem auch im Hinblick auf die 

laufenden Aufwendungen au den Derivativgeschäften (siehe TZ 8) -, 

ein RisikomonilOring hinsichtlich des Finanzerfolg sicherzustellen. 

Internes Kontrollsystem 

Allgemeines 

308 

15.1 Ein Internes Komrollsystem. das die zeitgercchte Information des Kura

toriums und des Ständigen Ausschusses über die von der Geschäfts

flihrung beabsichtigten zustimmungspflichtigen Geschäftsabschlüsse 

sicherstellte, war nicht vorhanden ( iehe TZ 7). 

Die GeschäftsfUhrung implementiene und dokumentiene lediglich 

unter anderem zur Sicherstellung ordnungsgemäßer, winschaftlicher, 

effizienter und wirksamer Arbeits- und Betriebsabläufe 67 Prozesse 

des laufenden Geschäftsbetrieb flir Führung kräfte und Mitarbeiter. 

Diese betrafen z.B. Beschaffungsvorgänge. den Zahllauf (siehe TZ 16), 
die Kassenverwaltung, das Beschwerdemanagement, die Mitarbeiter

schulung und Betreuung sowie die Einrichtung, Betreuung und Rück

stellung von rr -Arbeitsplätzen. Diese Prozessbeschreibungen sowie 

Funktionsbeschreibungen bildeten den Kern des Internen Kontroll

systems ( lKS) zur Steuerung und Überwachung der Stiftung. Den Pro

zess- und Funktionsbe chreibungen lag keine systemati che Analyse 

der für die Stiftung bestehenden Risiken zugrunde. 

Bund 2015/14  
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Österreichische Studentenförderungsstiftung 

Sämtliche Prozessbeschreibungen der Stiftung enthielten die Aussa

gen und Defmitionen zu 

- Ziel und Zweck, 

- Zuständigkeit, 

- Geltung bereich sowie 

- Ablauf und Beschreibung. 

Die Geschäftsfiihrung hatte keine Übersicht, welche der teilweise bereits 

mehrere Jahre alten Prozessbeschreibungen noch aktuell waren. In Teil

bereichen [z.B. hinsichtlich der IT -Arbeitsplätze) bestanden mehrere 

detaillierte Prozessbeschreibungen. Kontrollinstrumente fiir den grund

legenden Prozess der Befassung des Kuratoriums vor dem Abschluss 

zustimmungspniclltiger Rechtsgeschäfte fehlten. 

Hinsichtlich der - fiir die Erzielung von Umsätzen wesentlichen -

Heimplatzvergabe bestand keine verbindliche Prozessbeschreibung 

[siehe TZ J). Die Regelung des Zahllaufs wies Mängel auf [siehe TZ 16). 

15.2 Der RH beutleilte k.ritisch, dass den Prozessbeschreibungen keine Ana

lyse der für die Stiftung bestehenden Risiken zugrunde lag und dass 

diese teilweise nicht auf dem aktuellen Stand waren. Weiters waren 

die Anzahl und Detaillierung der in den Prozessbeschreibungen gere

gelten Abläufe des laufenden Geschäftsverkehrs [z.B. drei Prozesse 

für IT -Arbeitsplätze) in Relation zu den Bedürfnissen der Stiftung 

zu hoch. Hingegen fehlten Kontrollinstrumente, welche einen fiir die 

Stiftung grundlegenden Prozess, und zwar die Befassung des Kura

toriums vor dem Abschluss zustimmungspflichtiger Rechtsgeschäfte, 

wirksam sicherstellten. Überdies war die rur die Erzielung von Umsät

zen bedeutsame Heimplatzvergabe nicht verbindlich geregelt. 

Der RH empfahl der Stiftung, eine Analyse der für die Stiftung beste

henden Risiken durchzuführen und auf Grundlage der Ergebnisse die 

Prozessbeschreibungen auf die für die Stiftung risikorelevanten Kern

prozesse zu konzentrieren und laufend zu aktualisieren. 

15.3 Die Stiftullg schloss sich ill ihrcr Stellullgllahmc der Kritik des RH an, 

WOilach zu viele Prozesse dokumelltiert wordell seieIl. Aufgrulld des 

Umfangs der Dokumelltation habe die Stiftung Ilur wellige dieser Pro

zesse jemals tatsächlich implemelltiert. Diese sei eil deshalb lIicht aktu

ell. Die Stijtullg werde deli wichtigeIl Kernprozess der Heimplatzller

gabe im Silllle der Empfehlullgcll des RH ergällzell. 111 eillem laufelldell 
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Projekt durchforste die Stiftullg die alteIl Prozessbeschreibullgell ulld 

kOllulllriere diese auf wellige wichtige Prozesse. 

16.1 Ein Kernprozess für die Stiftung ist die Durchführung eines regelmä
ßigen (meist wöchentlichen) Zahllaufs sowohl im Lieferanten- als auch 
Kundenzahlungsverkehr. 

Die vom Kuratorium beschlossene Geschäftsordnung regehe unter 
anderem die Venretung der Stiftung im Geldverkehr nach außen. Bis zu 
einem Betrag von 10.000 EUR zeichnete ein Geschäftsführer alleine und 
bis zu einem Betrag von 70.000 EUR zeichneten die beiden Geschäfts
ftihrer gemeinsam. Darüber hinaus hallen der Vorsitzende des Kura
toriums oder sein Stellvenreter und zumindest ein Geschäftsftihrer 
gemeinsam zu zeichnen. 

Der Zahllauf begann damit, dass die Buchhaltungsabteilung der Stif
tung einen Zahlungsvorschlag erstellte und die Daten zur Verarbeitung 
in IT -Systemen (Buchhaltung und Bank) erfasste. Nach einer Vier
Augen-Kontrolle im Vorprozess (durch den bestellenden Mitarbeiter 
und den freigebenden Mitarbeiter) erfolgte die Genehmigung durch 
die Geschäftsführung. Diese nahmen in der Regel beide Geschäfts
führer, in Ausnahmefallen (etwa bei urlaubsbedingter Abwesenheit) 
jedoch nur ein Geschäftsführer vor. Nach positiver Prüfung gab die 
Geschäftsführung eine für Dnline-Banking benötigte Transaktions
nummer (TAN) schriftlich zur Durchführung des Zahllaufs an die Buch
haltungsabteilung weiter. Die Buchhaltungsabteilung führte die Zah
lung danach durch. 

Im Zahlungsverkehr nach außen (gegenüber der konto führenden Bank) 
trat oftmals nur ein Mitglied der Geschäftsführung auf. Zahlungen über 
70.000 EUR führte die Stiftung in zumindest einem Fall ohne Zeich
nung des Vorsitzenden des Kuratoriums durch. 

16.2 Der RH kritisierte die schriftliche Weitergabe der TAN von der Geschäfts
führung an die BuchhallUngsabteiJung, weil das Risiko der missbräuch
lichen Verwendung der TAN durch Abänderung der Zahlungsempfan
ger und der Zahlungsbeträge bestand. Das Vier-Augen-Prinzip war 
bei der Durchführung der Zahlungen deshalb nicht wirksam sicherge
stellt. Aufgrund der hohen Liquidität (siehe TZ 1 3) sah der RH darin 
ein großes R isikopotenzial für die Stiftung. 

Bund 2015/14 
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Österreichische Studentenförderungsstiftung 

Der RH empfahl der Ge chäftsftihrung der Stiftung, beim Online-Ban
king die schriftliche Weitergabe der TAN an die Buchhaltungsabteilung 
zu unterlassen und die Anwendung de Vier-Augen-Prinzips bei der 
Durchführung von Zahlungen wirksam sicherzustellen. 

Der RH wies kritisch darauf hin, das die Organe der Stiftung die Vor
gaben der Geschäftsordnung betreffend die Venretung im Zahlungs
verkehr nach außen nicht einhielten. Der RH kritisierte, dass 

die Genehmigung der Zahlungen teilweise nur durch einen 
Geschäftsftihrer erfolgte, obwohl nach der Geschäftsordnung eine 
Vertretung durch beide Geschäftsführer vorgesehen war, und 

- der Vorsitzende des Kuratoriums bei Zahlungen über 70.000 EUR 
in zumindest einem Fall nicht mitunterzeichnete. 

Er empfahl der GeschäfLSftihrung und dem Kuratorium der Stiftung, 
beim Zahlungsverkehr nach außen die Bestimmungen der Geschäfts
ordnung einzuhalten. 

16.3 Laut StellulIgllallllle der Stiftullg habe die Gesel,äJtsJührullg deli 

ZahllauJ ullmitrelbar lIach dem Himveis des RH dal,illgehelld umge

stellt, dass das Vier-Augell-Prillzip auch bei der Eillgabe der TAN 

gewähr/eistet war. Mitrlenveile würdell die TAN iiberhaupt lliel't mehr 

schriftlich weitergegeben, jegliches Missbrauchsrisiko sei lIunmehr aus

gesel,/ossell. 

Die GeschäJtsJührullg habe die Eillbilldullg des Kuratoriums,'orsitlell

deli im Zal,/w'gs,'erkelrr lIach außell bei Reelll,ulIgell über 70.000 EUR 

durch AIIWeiSUlIg all die betre.f{elldell Mitarbeiter Sichergestellt. Es 

sei eille Allpassullg der Gesel'äJIsordnulIg allgedael't, um die Bestim

mUlIgeIl über Vertretullg lIael, außell auel, l.B. ill Urlaubsjällfll 

ulleillgeselrröllkt eillhaltell zu köllllell. 

17.1 Seit April 201 J (Beginn der Projekrvorbereitung) flihne die Stiftung auf
grund eines verbindlichen Projekthandbuchs eine bauliche Sanierung 
des Studentenheims in Wien IX, Boltzmanngasse 10 mit geschätzten 
Gesamtausgaben von rd. 1,87 Mio. EUR durch" Der Projektabschluss 
(Übergabe an den Nutzer) war für Mille Februar 2015 vorge ehen. Die 
Projektleitung und die Projektsteuerung nahm ein Mitarbeiter der Stif
tung wahr." 

14 Ocr SilllIcrung lag CIIlC Win�haftlichk.cil�bcrl"Chnung zugrundc. 

1� Die Projcl1\lcucrung halle bi'i Juni 2014 ein externer Kono;;ulcnt durchgcfllhn. Ab Juli 

2014 (Baubeginn) Obcrnahm die Stiftung diese seih<;;!. 

3 1 1  
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Die Stiftung nahm die Vergabe der Leistungen auf Grundlage des Bun
desvergabegesetzes 2006, BGBI. I N r. 1 7/2006, zuletzl geänden durch 
BGBI. I Nr. 1 28/20 1 3  (BVergG 2006) vor. Die Stiflung halle keine die 
geselzlichen Bestimmungen ergänzenden internen Vergaberichtlinien 
erlassen. 

Die Stiftung eneilte die Bauauft räge im Unterschwellenbereich nach 
Verhandlungsverfahren mil vorheriger Bekanntmachung (Baumeisler
arbeiten, Heizung-Klima-Lüftung-Sanilär) oder nach Verhandlungs
verfahren ohne vorherige Bekanntmachung (sonstige Gewerke).)6 

Die Auftragsvergabe an die Planer und sonsligen Konsulenten (Auf
tragswen jeweils unter 100.000 EUR) erfolgle hingegen durch Direkl
vergaben, und zwar vorwiegend an Unternehmer, die bereilS länger 
für die Sliftung lätig waren oder nach deren Beuneilung über eine 
entsprechende einschlägige Qualiflkalion verfUglen. Die Prüfung der 
Preisangemessenheit erfolgle auf Grundlage von Gebührenordnungen 
oder StundensälZen. Es war hingegen nicht dokumentien, dass die Stif
lung Vergleichsangebote eingeholt halle. 

11.2 Der RH beuneilte kritisch, dass die Sliftung vor den Direktvergaben 
an Planer und Konsulenten keine Vergleichsangebole einholte und 
dadurch mögliche Preisvoneile (z.B. mögliche höhere Preisnachlässe 
auf das in den Gebührenordnungen vorgesehene Honorar) nichl nüt
zen konnte. Der RH bemängelte weiters das Fehlen von internen Ver
gaberichtlinien, die insbesondere Regelungen zur Vorgangsweise bei 
Direkrvergaben zu enthalten hällen. 

Der RH empfahl, im Falle von Direkrvergaben zumindest Vergleichs
angebote einzuholen und die eingeholten Preisauskünfte schrift l ich 
zu dokumentieren. Weiters wären interne Vergaberichtlinien zu erlas
sen, die insbesondere die Vorgangsweise bei Direkrvergaben zu regeln 
hällen. 

11.3 Laur Srellullgllaltme der Sriftung sei eine illterlle Vergabericlulillie i lls

besolldere für Direktl'ergabell Oll Plaller ulld KOllsulelltell für Baupro

jektc ill Vorbereitullg. 

" § J1 ßVrrgG 2006 

Bund 2015/14 
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Österreichische Studentenförderungsstiftung 

18 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen an die 
Geschäftsführung und das Kuratorium der Österreichi ehen Stu
dentenftirderungsstiftung hervor: 

( I) Es wäre sicherzu teilen, dass das in der Satzung vorgesehene 
Kriterium der Bedii rftigkeit bei der Vergabe von Studentenheimplät
zen tatsächlich Berücksichtigung fIndet, und zwar durch die Fest
legung von Ei nkommensgrenzen, das regelmäßige Einfordern von 
Nachweisen für deren E inhaltung und eine verbindliche Prozessbe
schreibung für die Heimplatzvergabe. (TZ 3) 

(2) Die Satzung wäre betreffend das Kriterium österreichische 
Staatsbürgerschaft an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen. (TZ 4) 

(J) Es wäre eine Änderung der Satzung im Sinne der ursprünglichen 
Intention der Stifterin dahingehend vorzunehmen, dass die Bun
desvertretung der ÖH entsprechend den jeweil aktuellen Mandats
verhältni en im Kuratorium vertreten ist. (TZ 5) 

(4) Künftig wäre die in der Geschäftsordnung vorgesehene Vertre
tungsregelung einzuhalten, die eine Vertretung vOn Kuratoriumsmit
gliedern nur durch andere Kuratoriumsmitglieder ermöglicht. (TZ 6) 

(5) Das Bestehen von Ersatzansprüchen gegen die frühere Geschäfts
führung aus dem Abschluss der DerivativgeSChäfte (2006 und 2008) 
ohne vorangegangene umfassende Information und Zustimmung des 
Kuratoriums wäre zu überprüfen. Allenfalls bestehende Ersatzan
sprüche wären zeitgerecht geltend Zu machen. (TZ 7) 

(6) Ein Internes Kontroll ystem wäre einzurichten, um sicherzustel
len, dass die Geschäftsführung das Kuratorium und den Ständigen 
Ausschuss vOr dem Abschluss zustimmungspnichtiger Geschäfte 
zeitgerecht infonniert und i n  den Entscheidungsprozess einbindet. 
(TZ 7) 

(7) Allfallige zukünftige Derivativgeschäfte wären hinsichtlich Nomi
nalbetrag und Laufzeit an bestehende Grundgeschäfte zu binden. 
Derivativgeschäfte sollten ausschließlich Absicherungszwecken die
nen und Flir diese ange trebten Zwecke geeignet ein. Vor ihrem 
Abschluss wäre eine fu ndierte Risikostrategie zu entwickeln. (TZ 8) 
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(8) Maßnahmen zur Risikoidentifikation bei Vertragsabschlüssen 

wären auszuarbeiten und deren Umsetzung durch die Organe zu 

gewährleisten. (TZ 8) 

(9) Bei allfälligen zukünft igen Liegen chafts- und Investitions

entscheidungen im Zusammenhang mit  Baurechtsvereinbarungen 

wären neben den WertermittJungsverfahren gemäß Liegenschafts

bewertung gesetz bzw. der ÖNORM B 1 802 auch dynamische Ver

fahren der Investitionsrechnung anzuwenden. (TZ 9) 

( 10) Bei Kaufpreisvereinbarungen über Liegenschaften wäre die Inte

ressenJage auf Käuferseite verstärkt auszuloten und ein für den Kauf

intere senten - über den Vergleichswert hinausgehender - erhöhter 

Wert der Liegenschaft (z.B. wegen einer Erweiterungsmöglichkeit des 

Unternehmens) zu berücksichtigen. (TZ 9) 

( 1 1 )  Beim Verkauf von Liegenschaften wären die Grundsätze des 

B ietverfahrens anzuwenden, um alle am Markt befmdlichen Inte

ressenten anzusprechen und das Erlöspotenzial bestmöglich aus

schöpfen zu können. (TZ 10) 

( 1 2 )  Um ein getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags

lage zu gewährleisten, wären - dem Vollständigkeitsgrundsatz der 

ordnungsgemäßen Buchführung folgend - alle buchungspflichtigen 

Geschäftsfalle owie deren Risiken bilanzieU darzustellen. (TZ 1 1 )  

( 1  J) Das Stammvermögen der St iftung wäre i n  den Jahresabschlüs

sen gesondert darzustellen. Bei einer all fall igen Neuveranlagung von 

Stiftungsvermögen wäre sicherzustellen, dass die ins Auge gefasste 

Veranlagung form jedenfal ls dem ge etzlichen Gebot der Sicherheit 

en tsprich t. (TZ 1 2) 

( 1 4) Das Eigenkapital wäre unter sinngemäßer Anwendung des UGB 

(§ 224 Abs. J UGB) in das von der Stifterin eingebrachte Stammver

mögen der Stiftung, die KapitalrückJagen, die GewinnrückJagen und 

den Bilanzgewinn/-verlust (: Ergebnisvortrag) zu gliedern. (TZ 1 2) 

( 1 5) Insbesondere im Hinblick auf die laufenden Aufwendungen aus 

den Derivativgeschäften wäre ein Risikomonitoring hinsichtlich des 

Finanzerfolgs sicherzustellen. (TZ 1 4) 

( 1 6) Eine Analyse der für die t irtung bestehenden Risiken wäre 

durchzuführeil. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Analyse wären 

die Prozessbeschreibungen auf die rur die Stiftung risikorelevanten 

Kernprozesse zu konzentrieren und laufend zu aktual isieren. (TZ 1 5) 
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Österreichische Studentenförderungsstiftung 

( 1 7) Beim Dnline-Banking wäre die schriftliche Weitergabe der 

Transaktionsnummern (TAN) an die Buchhaltungsabteilung zu 

unterlassen und die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips bei der 

Durchfiihrung von Zahlungen wirksam sicherzustellen. (TZ 1 6) 

( 1 8) Beim Zahlungsverkehr nach außen wären die Bestimmungen 

der Geschäft ordnung einzuhalten. (TZ 1 6) 

( 1 9) Im  Falle von Direktvergaben wären zumindest Vergleichsan

gebote einzuholen. Die eingeholten Preisauskünrte wären chrift

lich zu dokumentieren. Weiters wären interne Vergaberichtlinien 

zu erlassen, die insbesondere die Vorgangs weise bei Direktverga

ben zu regeln hätten. (TZ 1 7) 

3 1 5  

III-204 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 19 von 66

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

316 Bund 2015/14 

III-204 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)20 von 66

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
ANHANG 

AN HANG 

Die folgende Abbildung 2 zeigt die Zinssätze und Laufzeiten der von 

der Stiftung im Februar 2006 (Cap und Knock Out Cap sowie Swaptionj 

und im Oktober 2008 (Zinsswapj angeschlossenen Derivativgeschäfte. 

Des Weiteren ist die Entwicklung des Referenzzinssatzes (J-Monats

EURIBORj bis zum Abschluss des Zinsswap im Oktober 2008 ersicht

lich. 

Abbildung 2 :  Derivativgeschäfte 2006 und 2000 - Zinssätze und Laufzeiten 

� Knock Out (ap; Zinssatz . 6.50 10 
, 

bis lOU 

�Cap; 
_Zinssatz - 4,50 " 

Swaption; Zinssatz - 4.50 " 

i 
bis 2022 

i Zinsswap 2009; Zinssatl 4,1 

0 '"  :I i 
'" '" � � ., ., .. .. � 0 � N N � � � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N N N N N N N N N N N N N N ..... ;:,. :::- ;:,. :::- ;:,. ..... ;:,. ..... ;:,. :::- ;:,. :::- ;:,. ..... ;:,. ..... ;:,. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ouellen: Stiftung; Darstellung RH 
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Die folgende Abbildung 3 zeigt die Differenz zwischen den in den 

Derivativgeschäften vereinbarten Zinssätzen und dem Rcfcrenzzins

salz (3-Monats-EURlBOR). Diese Differenz ist bezogen auf einen 

Nominalbetrag von 1 4  Mio. EUR von den Vertragsparteien quartal

weise auszugleichen. Dabei entstand aus dem Cap vom Februar 2006 

ein für die Stiftung positiver Saldo von rd. 33.000 EUR. Hingegen ent

stand aus dem Zinsswap vom Oktober 2008 bis zu dessen GlartsteI

lung im September 201 3 ein negativer Saldo für die Stirtung von 

2,06 Mio. EUR. Infolge der Vereinbarung mit der Bank vom Septem

ber 201 3 verringerten sich die von der Stiftung an die Bank zu leis

tenden Zahlungen (TZ 8). 

Abbildung 3 :  Zahlungen aus den 2006, 2008 und 201 3 abgeschlos enen Derivativgeschäftcn 

Knock Out Cap 

.-_____ +�0�.0�3���iO�. �EU�R� __ � • • ---------------'��M�' �fU�.------------��-0�.�38��EUR 

Swaption 

Zinnwap 2013 

0 "  
� � � � 00 00 � � <> <> - - N N � � � � <> <> <> <> <> <> <> <> ;; ;; ;; ;; ;; <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 
N N N N N N N N N N N N N % N % N N 
:::- ;:, :::- ;:, :::- ;:, :::- ;:, :::- ;:, "- ;:, :::- :::- :::- ;:, -
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> 

Quellen: Stiftung; EURIBOR; Darstellung RH 
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Abbildung 4 :  Barwert des Baurecht auf der Liegenschaft Alser Straße laut Berechnung im 
Bewertungsgutachten 

in EUR 

200.000 

150.000 

100.000 94.000 EUR 

50.000 

0 m 
� '" ;;: '" � '" :; '" :;; '" :ö '" ::: � ;0 '" � '" 

§ ö Ö N � � � � '" .. � � 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Anmerkung: Das Bewertungsgutachten gelangte aufgrund eines Kapitatisierungszinssatzes yon 4 " und eines während der 
restlichen Nutzungsdauer (94 Jahre) unterstellten unveränderten jährlichen Reinertrags von 94.400 EUR zu einem 
Kapitalwert des Baurechts von 2.30 Mio. EUR. 

QueUen: Gutachten; Darstellung RH 

Bund 2015/14  319  

III-204 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 23 von 66

www.parlament.gv.at



ANHANG 

R 

H 

Abbildung 5 :  Barwert des Baurechts auf der  Liegenschaft Alser Straße 33  laut Verfahren zur 

dynamischen I nvestitionsrechnung 

in EUR 

300.000 

210.000 

200.000 

110.000 

100.000 

10.000 

0 
-
ö 
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.., ;;; Ö 0 
N N 

3.14 Mio. EUR 

.., ;;; .., :; N � 
0 0 0 0 
N N N N 

/, 4,28 Mio. [UR 

H .  

.., :;; .., :;; .., ;:: � iO .., '" .., 
§ � � .., " '" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N N N N N N 

Anmerkung: Der RH gelangte ausgehend von einer Bandbreite der Kalkulationszinssätze (3 % bis 5 %) in einem Verfahren zur 
dynamischen lnvestitionsrechnung zu Kapitalwerten in einer Bandbreite zwischen 2.43 feIIio. EUR und 4,28 "';0. EUR. 

QueUe: Berechnung und Darstellung RH 

320 Bund 2015/14 

III-204 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)24 von 66

www.parlament.gv.at



R 

H 

Bund 2015/14 

Bericht 
des Rech n u ngshofes 

Internes KontroLlsystem in der Haushaltsverrechn u ng 
des Bundes; FoLlow-up-Überprüfung 
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Abkürzung verzeichnis 

Abs. 
An. 

BAWAG P.S.K. 

BGB!. 
BHAG 
BHG 
BHV 
BKA 
BMBF 
BMElA 
BMF 
BMFJ 
BMG 
BMJ 
BMLFUW 

BMVIT 

BMWFW 

BRZ 
B-VG 
BW 
bzw. 

d.h. 

ELAK 

GmbH 
GRC 

HV 

i.d.g.F. 
IKS 
IKT 
rr 
i.V.m. 

Absatz 
Anikel 

Bank rur Arbeit und Winschaft und Österrcichische Post
sparkasse AG 
Bundesgesetzblatt 
Buchhaltungsagentur des Bundes 
Bundeshausha Itsgesetz 
Bundeshaushai tsverord nu ng 
Bundeskanzleramt 
Bundesministerium rur Bildung und Frauen 
Bundesministerium rur Europa, Integration und Äußeres 
Bundesministerium rur Finanzen 
Bundesministerium rur Familien und Jugend 
Bundesministcrium rur Gesundheit 
Bundesministerium rur Justiz 
Bundesministerium rur Land- und Forstwinschaft, Umwelt 
und Wasserwinschaft 
Bundesministerium rur Verkehr, Innovation und Techno
logie 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Win
schaft 
Bundesrechenzentrum 
Bundes-Verfassungsgesetz 
Bundesverrnögensverwaltungsverordnung 
beziehungsweise 

das heißt 

Elektronischer Akt 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Governance, Risk and Compliance 

Haushaltsverrechnung 

in der geltenden Fassung 
Internes Kontrollsystem 
Inrorrnations- und Kommunikationstechnik 
Inrormationstechnologie 
in Verbindung mit 
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Mio. Million(en) 
Mrd. Milliarde(n) 

Nr. Nummer 

PM Personalmanagement 

rd. rund 
RFlO Radio Frequency Idcntiflc3tion 
RH Rechnungshof 
RHG Rechnungshofgesctz 
RlV Rechnungslegungsverordnung 

S. Seite 
SAP ,Systeme, Anwendungen, Produkte' 
SCI SAP Code Inspcctor 

TZ Tcxtzahl(en) 

lllO Umsatzsteucr-Identiflkationsnummer 

z.B. zum Beispiel 

Bund 2015/14 325 

III-204 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 29 von 66

www.parlament.gv.at



326 

R 

H 

Bund 2015/14  

III-204 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)30 von 66

www.parlament.gv.at



R 
-

H 

KURZFASSUNG 

Prüfungsziel 

Weiterentwicklung 
der E lAK/SAP-Kop
pelung 

Bund 2015/14  

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen 

Internes Kontrollsystem in der Haushaltsverrechnung 
des Bu ndes; Follow-up-Ü berprüfung 

Das BMF setzte die Empfehlungen des RH, die dieser im Jahr 2012  

zum Internen Kontrollsystem i n  der Haushaltsverrechnung des 
Bundes abgegeben hatte, teilweise um. Es entwickelte den Daten
austausch zwischen Elektronischem Akt und dem Haushaltsver
rechnung ystem des Bundes zur Vermeidung der Doppelerfassung 
von Daten (ELAK/SAP-Koppelung) weiter und nahm notwendige 
Änderungen bzw. Verbesserungen in der Haushaltsverrechnung im 
Zusammenhang mit der Erfassung des Obligos vor. Es erfolgten 
auch organisatorische Verbesserungen bei der Verwaltung der Per
sonenstamrndaten. 

Nicht umgesetzt war die Verankerung des Prinzips der minimalen 
Rechte in den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes, das 
heißt die Beschränkung von Berechtigungen der Mitarbeiter auf 
das zur ErfiiLlung ihrer Aufgaben erforderliche Maß. Auch das Sys
tem des Geschäftspartners für das Kreditoren- und Debitorenma
nagement hatte das BMF noch nicht eingefiibrt, wenngleich hiefür 
Mitte 2014  ein Umsetzungsprojekt gestartet wurde. Nur teilweise 
umgesetzt wurden Maßnahmen hinsichtlich einer Verbesserung der 
Risikoanalyse, IT -Sicherheit und IT -Entwicklung. 

Ziel der Follow-up-Überpriifung zum Internen Kontrollsystem (IK 
in der Haushaltsverrechnung de Bundes war es, die Umsetzung von 
Empfehlungen zu beurteilen, die der RH bei einer vorangegangenen 
Gebarungsüberprüfung gegenüber dem BMF abgegeben hatte. rrz I )  

Das BMF setzte die Empfehlung des RH, die ELAK/SAP-Koppe
lung unter Beachtung der Kosten-Nutzen-Aspekte weiterzuentwi
ckeln, im Zusammenhang mit der Einfwlrung der e-Rechnungen 
( 1 .  Jänner 2014) im Bund um. Einla ngende e-Rechnungen sowie 
im HV-Sy tem erfasste Belege konnten nunmehr vollständig work-
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flow-unterstützt bearbeitet werden, indem Prüfungs- und Geneh

migungsvermerke sowie Zahlungsinformationen (Statusmeldungen) 

automati eh zwischen dem ELAK und dem HV-System übertragen 

wurden. Die ELAKI IIP-Koppelung kam aber nicht flächendeckend 

in allen Bundesministerien zum Ein atz. (TZ 2) 

Die Empfehlung des RH, auf da System des Geschäftspartners umzu

stellen, um die Mängel im Kreditoren- und Debitorenmanagement 

(insbe ondere Doppel- und Mehrfacherfassungen) nachhaltig zu 

be eitigen, setzte das BMF nicht um. Allerdings liefzur Zeit der Geba

rungsüberprüfung ein diesbezügliches Projekt mit geillanter Umstel

lung auf das neue Geschäftsparrnersystem bis Mitte 201 6. (TZ J) 

Das BMF setzte in Zusammenarbeit mit der Buchhaltungsagentur 

de Bunde (BHAG) organisatorische Maßnahmen zur Verbes e

rung der Venvaltung der Personen tammdaten ; insbe ondere rich

tete die BHAG eine eigene Abteilung fUr da Stammdatenmanage

ment ein und fUhrte Datenbereinigungsaktionen durch. Damit war 

die Empfehlung des RH teilweise umgesetzt. Weiterhin offen waren 

programmtechni ehe Maßnahmen, wie die infUhrung von Muss

feldern (z.B. fUr Firmenbuchnummer, Vereinsregisternummer oder 

UlD-Nummer) zur programmtechnischen Prüfung der Eindeutigkeit. 

Solche Maßnahmen wären im Zuge der EinfUhrung des Geschäfts

partnersystems zwingend erforderlich. Es bestanden nach wie vor 

Mängel im Kreditoren- und Debitorenmanagement aufgrund von 

Mehrfacherfas ungen - z.B. die von der BHAG im September 201 4  

feslge teilten 20.000 Duplikate auf Ba is der UlD-Nummer. (TZ 4) 

Die Empfehlung de RH, dafUr zu sorgen, das die BHAG gemeinsam 

mit den Per onenstammdaten auch Zahlungsverbote zentral venvaJ

tet, setzte das BMF nicht um. Zahlungsverbote wurden weiterhin 

nicht zentral, sondern von den anordnenden Organen in  Koopera

tion mi t  der BHAG verwaltet. Dadurch konnte nach wie vor nicht 

gewährleistet werden, dass Zahlsperren bei allen relevanten Kon

ten eines Kreditors gesetzt bzw. auch fUr künftige Geschäftsbezie

hungen berück ichligt wurden. (TZ 5) 

Ebenfall nicht umgesetzt hatte das BMF die Empfehlung des RH, 

das Geschäftspartnersystem auch im Hinblick auf die Aufrechnung 

von Verbindlichkeiten und Forderungen des Bundes einzufUhren. 

Nach wie vor war eine generelle Aufrechnung zwischen Debitoren

und Kreditorentransaktionen aufgrund der unterbliebenen EinfUh

rung des Geschäftspartnersy tems nicht möglich und fehlte eine 

elektroni ehe Abfragemöglichkeit von Abgabenrücksländen. (TZ 6) 

Huno "1115/." 
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Kennzeichnung 
von Inventargegen
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Zeichnungsberech
tigungen für den 
Zahlungsverkehr mit 
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Risikoanalyse, 
IT -Sicherheit und 
IT -Entwicklung 

Bund 2015/14 

Internes Kontrollsystem in der  Haushaltsver
rechnung des Bundes; Follow-up-Überprüfung 

In Umsetzung der Empfehlung des RH waren nunmehr pauschale 
Vormerkungen (sogenannte Mittelreservierungen) im Zusammen
hang mit  Auszahlungsanordnungen nicht mehr möglich, weil die 
Phase . Verpnichtung" (.Obligo") nur bei Erfassung eine konkreten 
Kreditors im Zuge einer Mittelbindung/Bestellung angesprochen 
werden konnte. (TZ 7) 

Auch die Empfehlung des RH, die Phase . Verpnichtung" der voran
schlagswirksamen Verrechnung im Hinblick auf eine klare Trennung 
von Budgetplanung, Budgetsteuerung (Mittelreservierung) und ope
rativer Verrechnung (Mittelbindung) zu bereinigen, setzte das BMF 
durch die klare Defmition von Obligos um. Am Jahresende offenge
bliebene Verpflichtungen konnten nunmehr identifIziert und auto
matisch auf das Folgejahr vorgetragen werden. rrZ 8) 

Indem das BMF die Barcode-Methode anbot und technisch ent
sprechend unterstützte, setzte es die Empfehlung des RH um, eine 
moderne, bundesweit einheitliche Methode zur Inventarisierung von 
Anlagegegenständen einzuftihren. (TZ 9) 

Die Anzahl der Einzel-Zeichnungsberechtigungen war von Juli 201 1 

bis Dezember 2014  von 6.502 auf 5.647 gesunken, die Anzahl der 
zeichnung berechtigten Personen hingegen im selben Zeitraum von 
54 Personen ftir 980 Bundeskonten auf 60 Personen ftir 903 Bundes
konten gestiegen. Jeder Zeichnungsberechtigte war ftir die Zeichnung 
eines beschränkten Kreises von Bundeskonten berechtigt, woraus 
eine große Zahl von Einzel-Zeichnungsberechtigungen resultierte. 
Die EmpFehlung des RH war daher nur teilweise umgesetzt; die 
Anzahl der Zeichnungsberechtigten war immer noch zu hoch, um 
dem Prinzip der minimalen Rechte zu entsprechen. (TZ 10) 

Die Empfehlung des RH, die haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
um da Prinzip der minimalen Rechte zu ergänzen, um alle Prin
zipien des IKS im Haushaltsrecht zu verankern, setzte da BMF 
nicht um. Entsprechende Novellen im Haushaltsrecht waren nicht 
erFolgt. (TZ 1 1 )  

Unter Einbeziehung externer Experten führte das BMF eine Risiko
analyse der Prozesse der Haushaltsverrechnung durch und über
arbeitete die Rollenbeschreibungen, auch ergänzte es teilweise die 
HV-Rollenbeschreibungen um zulässige Transaktionen. Allerdings 
erstellte das BMF kein rollenbasiertes Berechtigungskonzept. Die 
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diesbezügliche Empfehlung des RH war daher nur teilweise umge
setzt. (TZ 1 2) 

Die Empfehlung des RH, die Dokumentation des Firefighter-Ein
satzes zu vereinheitlichen, setzte das BMF um, indem es die Einsätze 
mit dem GRC-Too! '  von SAP standardisiert protokollierte. (TZ 1 3) 

Nur teilweise setzte das BMF die Empfehlung des RH um, eine 
Risikoanalyse der Transaktionen durchzuFlihren und darauf auf
bauend Firefighter-Protokolle nach spezifischen AufgabensteIlungen 
auszuwerten. Das BMF wertete die Firefighter-Einsätze zwar grund
sätzlich aus, aber nicht nach spezifischen AufgabensteUungen basie
rend auf einer Risikoanalyse. Eine eigene Fireflghter-Benutzer
gruppe Flir risikolose Transaktionen richtete das BMF nicht ein, weil 
die Auswertung risikobehafteter Transaktionen m i t  dem GRC-Tool 
nunmehr möglich war. (TZ 1 4) 

Weiterhin offen war die Empfehlung des RH, die Anlage und Ver
waltung von Rollen durch den Einsatz geeigneter RoUenverwal
tungstools zu vereinfachen. Zwar entwickelte das BMF Flir die Rol
lenverwaltung einen Bericht, der die Arbeit der BHAG erleichterte. 
Der Bericht verhinderte aber nicht die mehrfache Zuordnung gleich
artiger Rollen an einen Benutzer; auch kamen bei der Rollenverwal
tung keine Rollenverwaltungstools zum Einsatz. (TZ 1 5) 

Entgegen der Empfehlung des RH, dass vor der Produktivsetzung 
eines Programms M itarbeiter der Bundesrechenzentrum GmbH 
(BRZ GmbH) alle Änderungen im Soureecode (Programmeode) 
inhaltlich kontrollieren sollten, unterblieb diese Kontrolle. In die
sem Zusammenhang war jedoch der Einsatz der SAP Code Inspec
tor-Software zur Überprüfung des Soureecodes hinsichtlich ausge
wählter Befehle anzuerkennen. (TZ 1 6) 

Ebenfalls offen geblieben war die Empfehlung des RH, bei jeder Zah
lungsanordnung Flir eine taggenaue zeitliche Zuordnung auch das 
Valutadatum der Banküberweisung zu speichern. Dies sollte - im 
Hinblick auf die Umsetzung der zweiten Etappe der Haushaltsrechts
reform - ein korrektes Zusammenspiel der Haushaltsrechnungen 
des Bundes (Finanzierungs-, Ergebn is- und Vermögensrechnung) 
gewährleisten. Die Vorgangsweise zur Zeit der Gebarungsüberprü
fung konnte h ingegen - mangels Erfassung des Valutadatums in der 
Finanzierungsrechnung - nicht gewährleisten, dass aUe Zahlungen 

I GRC steht rur Govcrnance. Risk and Cornpliancc. 
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der korrekten Periode zugeordnet wurden. Daher waren nach wie 
vor Unterschiede zwischen der Finanzierungs- und Vermögen rech
nung des Bundes hinsichtlich der Veränderung der liquiden Mittel 
möglich bzw. wahrscheinl ich. Eine periodengerechte Verbuchung 
war aber für die Umsetzung de im Zuge der Haushaltsrechtsreform 
verankerten Grundsatze einer möglichst getreuen Darstellung der 
fonanziellen Lage des Bundes essenziell. rrZ 17) 

Kenndaten zum IKS in der Haushaltsverrechnung des Bundes 

wichtigste Rechtsgrundlagen Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) BGBL Nr. 1/1930 i.d.F. BGBL I 
Nr. 1/2008 

Vermögensrechnung 2014 

Aktiva 
Langfristiges Vermögen 
Kurzfristiges Vermögen 

Passiva 
Nettovermögen 
Langfristige Fremdmittel 
Kurzfristige Fremdmittel 

Art. 13 Abs. 2 und 3 B-VG: Ziele der Haushaltsführung 
Art. 51 und 51b B-VG: Erstellung des Bundesvoranschlags, über- und 
außerplanmäßige Ausgaben 
Haushaltsrechtliche Vorschriften 
Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BHG 2013), BGBL Nr. 139/2009 i.d.g.F. 
Bundeshaushaltsverordnun9 2013 (BHV 2013), BGBL II Nr. 266/2010 
Rechnungshofgesetz 1948 (RHG), BGBL Nr. 144/1948 Ld.g.F. 
Rechnungslegungsverordnung 2013 (RLV 2013). BGBL Nr. 148/2013 

Stand Stand Veränderung 
31.12.2013 31.12.2014 2013 : 2014 

in Mrd. EUR in '10 
90,182 87.415 - 2,767 - 3,1 
73,667 72,071 - 1,596 - 2,2 
16,515 15,344 - 1,171 - 7,1 

90,182 87.415 - 2,767 - 3,1 
- 140,591 - 148,327 - 7,736 + 5,5 

188,051 198,770 + 10,719 + 5,7 
42,722 36,972 - 5,750 - 13,5 

Voranschlagsvergleichsrechnungen 2014 
Finanzierungshaushalt in Mrd. EUR 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
Nettojinanzierungssalda 

QueUe: Bundesrechnungsabschluss 2014 

71,463 
74,653 

- 3,189 

Ergebnishaushalt 
Erträge 
Aufwendungen 
Nettoergebnis 

in  Mrd. EUR 
69,882 
78,932 

- 9,050 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

1 ( I )  Der RH überprüfte im November 2014 beim BMF und der Buchhal
tungsagentur de Bundes (BHAG) die Umsetzung von Empfehlungen, 
die er bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung zum Thema 
.Internes Kontrollsystem in der Hau haltsverrechnung des Bundes" 
abgegeben hatte. Der in der Reihe Bund 2012/10 veröffentlichte Bericht 
wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet. 
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Weilers halle der RH zur Verslärkung der Wirkung seiner Empfehlungen 
deren Umsctzungssland bei den überprüften Stellen nachgefragt. Das 
Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens halle er in  seinem Bericht Reihe 
Bund 201 3/ 1 3  veröffentlicht. 

(2) Zu dem im Mai 201 5 übermilleIten Prüfungsergebnis nahmen die 
BHAG im Juni 201 5 und das BMF im August 201 5  Stellung. Die Bun
desrechenzelllrum GmbH (BRZ GmbH) teilte dem RH im August 201 5 

mit, da s ihre Stellungnahme in jener des BMF enthalten sei. Der RH 
erstattete seine Gegenäußerungen im September 201 5. 

2.1 ( I )  Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 5) empfohlen, den 
Datenaustausch zwischen Elektronischem Akt (ELAK) und dem Haus
haltsverrechnungssystem (HV-Sy tem) des Bundes zur Vermeidung der 
Doppelerfassung von Daten (ELAK/SAP-Koppelung2) unter Beachtung 
der Kosten-Nutzen-A pekte weiterzuentwickeln, so dass jeder Bear
beitungsschrin nur in einem System (ELAK oder HV-System) erfolgen 
muss und automatisch auch im jeweils anderen System durch Daten
austau eh ersichtlich ist. Die ELAK/SAP-Koppelung ermöglicht eine 
Verlinkung aus dem HV-System zu ELAK-Belegen sowie einen Aus
tausch von StaLUsmeldungen zwischen den Systemen. 

(2) Das BMF haue im Nachfrageverfahren mitgeteilt, da die gefor
dene ELAK/SAP-Koppelung im BKA umgesetzt sei. Seitens der übrigen 
Ressons seien keine Initiativen hinsichtlich einer Anbindung des ELAK 
an das HV-System bekannt. Ein Großteil der nachgeordneten Dien t
stellen verfUge über keinen ElAK. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, erfolgte durch Einführung der e
Rechnung am I .  Jänner 2014 im Zuge der Vereinheitlichung von IKT
lösungen und IT -Verfahren) auch eine Weiterentwicklung der ELAK/ 
SAP-Koppelung. Einlangende e-Rechnungen sowie im HV-System 
erfasste Belege konnten vollständig worknow-unterstützt bearbeitet 
werden, indem Prüfungs- und Genehmigungsvermerke sowie Zah
lung informationen (Statusmeldungen) automatisch zwischen dem 
ELAK und dem HV-Sy tem übenragen wurden. 

Die ELAK/SAP-Koppelung kam nunmehr neben dem BKA auch im 
BMG, BMVIT und teilwei e im BMlFUW zum Einsatz. Zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung war darüber hinaus eine Implementierung im 
BMEIA, BMFJ, BMJ und im BMWFW (Bereich Win chaft) in Diskus-

, auch: ELAK/HV-Koppelung 

1 im Zuge der Umsetzung des BundC'Sgtscucs, mit dem lKT -Lösungen und IT -Verfah

ren bundcswcH konsolidien werden [lKT -Konsolidlerungsg�tz). 8GBI. I Nr. 35/20 1 2  
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sion. Für eine flächendeckende Nutzung der Koppelung wäre ein ebenso 

flächendeckender ELAK-Einsatz erforderl ich. 

2.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH um. indem es die ELAK/SAP

Koppelung im Zusammenhang mit der Einführung der e-Rechnungen 

im Bund weiterentwickelte. Allerdings wies der RH darauf hin. dass 

die ELAK/SAP-Koppelung nicht flächendeckend in allen Bundesmi

nisterien zum Einsatz kam. 

Kreditoren- und Debitorenmanagement 

Anl�ge und Verwal

tung von Kreditoren
und Debitorenst�mm
daten 

Bund 2 0 1 5/14  

3.1 ( J )  Der RH  hatte dem BMF zur Beseitigung der Schwachstellen im 

Kreditoren- und Debitorenmanagement (insbesondere Doppel- und 

Mehrfacherfassungen) in seinem Vorbericht (TZ 1 1 )  empfohlen. auf 

das System des Geschäftspartners umzustellen. Dieser kann mehrere 

Eigenschaften. insbesondere die des Kreditors und Debitors. gleichzei

tig annehmen. Der Geschäftspartner sollte eindeutige IdentifIkations

merkmale aufweisen. Bei der Überleitung der bestehenden Personen

stammdaten auf das Geschäftspartner-System wäre darauf zu achten. 

dass alle bisher verwendeten Kreditoren- und Debitorenkonten einer 

Person nur einem Geschäftspartner zugewiesen werden. 

(2) Das BMF bestätigte im Nachfrageverfahren seine zum Vorbericht 

abgegebene Stellungnahme. wonach die beabsichtigten Umsetzungs

maßnahmen für eine Neuorganisation des Kreditoren- und Debito

r.nmanagements für 2014 nach Abschluss der Haushaltsrechtsreform 

gepla nt seien. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest. dass seit Mine 2014 im BMF ein Pro

jekt zur Einführung des Geschäftspartnersystems l ief. mit dem die im 

Nachfrageverfahren angekündigte Neuorganisation des Krediloren

und Debitorenmanagements erfolgen sollte. Laut Angaben des BMF 

sollte aus dem bereits vorliegenden Grobkonzept und Lastenheft bis 

zum Ende des ersten Quartals 201 5 ein Pnichtenheft bzw. ein Ange

bot durch die BRZ GmbH erstellt werden. Das BMF legte dem RH das 

La tenheft in der Version von Juni 2014  vor. nicht jedoch das ursprüng

lich bis Ende 2014 geplante Pflichtenhefl. Die Umstellung auf das 

neue System sei nicht - wie im Nachfrageverfahren mitgeteilt - im 

Jahr 201 4 erfolgt. sondern nunmehr bis Mitte 201 6  geplant. Im Zuge 

dessen sei auch eine Anbindung an öffentliche Regi ter (darunter in -

besondere das Unternehmensregister und das Personenstandsregister) 

vorgesehen. 
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3.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, weil das Kreditoren

und Debitorenmanagement nicht durch das Geschäftspartnersystem 

abgelöst war. 

Der RH empfahl daher dem BMF, das Projekt zur Umsetzung eines 

Geschäftspartnersystems zügig voranzutreiben bzw. umzusetzen, um 

die Mängel im Kreditoren- und Debitorenmanagement (insbesondere 

Doppel- und MehrfacherfassungenJ nachhaltig zu beseitigen bzw. die 

ftir eine möglichst genaue Darstellung der fmanziellen Lage des Bundes 

erforderliche Datenqualität sicherzustellen. 

3.3 111 seiller Stellungnahme erläutene das BMF, dass es all der Erstellullg 

eines Pjlie/.tellhefts bzw. Angebots seitens der BRZ GmbH zur Umset

zung der Eillführullg des neuen Objekts . Gese/.äjtspartller· arbeite. 

A ufgrund der Komplexität der technischeIl Umsetzullg ulld der starken 

Auswirkullg auf die implememienell Gesclräftsprozesse im IlV- ystem 

sowie der budgetärell Situatioll ree/me das BMF mit einer Produkti.,

setzung nicht I'or Mine 2016. 

3.4 Angesichts der Tatsache, dass sich das BMF nach wie vor in der Pla

nungs-, aber noch nicht in der Umsetzungsphase des Projekts zur Ein
ftihrung des Geschäftspartnersystems befmdCl, bekräftigte der RH seine 

Empfehlung, das Projekt zügig voranzutreiben. 

4.1 ( I ]  Der RH hatte dem BMF im Vorbericht (TZ 1 1 J  weiters empfoh

len, bei der Verwaltung der Personenstammdaten sowohl programm

technische als auch organisatorische Verbesserungen vorzunehmen. 

Darunter f.elen die Verwendung von Mussfeldem (z.B. für Firmen

buchnummer, Vereinsregistemummer oder UID-NummerJ zur pro

grammtechnischen Prüfung der Eindeutigkeit, die Bereinigung von 

Doppel- und Mehrfacherfassungen sowie die zentrale Anlage der Kre

ditoren- und Debitorenkonten. Hiefür sollte in der BHAG eine eigene 

Stelle für ein Kreditoren- und Debitorenmanagemenl mit eigens dafür 

abgestellten Mitarbeitern unter Nutzung der vorhandenen Personal

ressourcen geschafTen werden. 

(2J Das BMF hatte dazu im achfrageverfahren mitgeteilt, dass die 

zentrale Pflege der Personenkonten durch die BHAG im Zuge der Haus

halt rechtsreform umgesetzt worden sei. 

(3J aJ In Bezug auf organisatorische Verbesserungen stellte der RH 

nunmehr fest, dass die BHAG im Juli 2014 eine eigene Abteilung ftir 

das Stammdatenmanagement (Kreditoren- und DebitorenmanagementJ 

mit 1 3  Mitarbeitern eingerichtet hatte. Diese Abteilung war sowohl für 

BUI d 201:>/14 
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die Freigabe vOn Neuanlagen und Änderungen der Kreditoren- und 

Debitorenstammdaten als auch für die Benutzerverwaltung im HV

System veranlwort l ich. 

Im Rahmen der Umsetzung der zweiten Etappe der Haushaltsrechlsre

fonn4 nahm die BHAG Datenbereinigungsaktionen in Zusammenar

beit mit der BRZ GmbH vor. Von Juli 201 1 bis September 201 2 emlit

telte die BHAG Duplikate insbesondere anhand der UID-Nummer bzw. 

pflegte diese Nummer nach. Außerdem schrieb die BHAG Firmen gezielt 

an, um die Kredirorenstammdaten zu prüfen bzw. bestätigen zu lassen. 

Von damals rd. 1 10.000 Kreditorenstammsätzen versah sie 10.855 mit 

einem löschkennzeichen. Bei einer neuerlichen Analyse der Stamm

sätze im September 20 14  ennillelte die BHAG weitere 20.000 Dupli

kate auf Basis der UID-Nummer. Davon sollen laut BHAG ca. 8.600 

bis Ende Juni 201 5 gelöscht werden. 

b) Programmtechnische Verbesserungen hatte das BMF nicht vorge

nommen. 

4.2 Das BMF setzte in Zusammenarbeit mit der BHAG die Empfehlung des 

RH teilwei e um, indem sie organisatorische Maßnahmen zur Verbes

serung der Qualität der Personenstammdaten setzte (z.B. eine eigene 

Abteilung flir Stammdatenmanagement in der BHAG schuf, Datenbe

reinigung aktionen durchführte). 

Programmtechnische Maßnahmen, wie die Einführung von Muss

feldern, fehlten allerdings nach wie vor. Diese wären aber im Zuge 

der Einführung des Geschäftspartnersystems zwingend erforderlich 

(siehe TZ 3). 

Der RH wies neuerlich kritisch auf die Mängel im Kreditoren- und 

Debirorenmanagement aufgrund von Mehrfacherfassungen hin - z.B. 

die von der BHAG im September 2014 festgestellten 20.000 Duplikate 

auf Basis der UID-Nummer. 

Er empfahl daher der BHAG, weitere organisatorische Maßnahmen zu 

selzen, beispielsweise die Defonition bzw. Erfassung von eindeutigen 

Kriterien (z.B. Firmenbuchnummer, Gewerberegisternummer, Vereinsre

gisternumrner. Sozialversicherungsnul.1lmerJ, damit Doppel- und Mehr

facllerfassungen vennieden werden können, und die Bereinigungen 

- insbesondere im Hinblick auf die notwendige Datenmigralion in das 

geplante Geschäftspannersystem (siehe TZ 3) - fortzusetzen. 

.. Umsu.:l1ung aur cin neues tlV-Syslcm RP2W 
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Dem BMF gegenüber wiederholte der RH die Empfehlung. programm

technische Maßnahmen zu setzen. wie die Einflihrung von Mu sfeldem. 

anhand derer die E indeutigkeit der Daten überprüft werden kann. 

4.3 Die BI/AG teilte ill ihrer StcllulIgllallllle mit. dass die lIIit Juli 2014 
lIeu gegriil,dete Abteilullg Stamllldatclllllo llagcmellt im erstell Halb

jahr 201 5 eille weitere schwerpullktllliißige Aktioll zur Bereillig'Hlg 11011 

vorhalldellell Kreditorell- ulld Debitorellduplikatell gesetzt habe. Dabei 

seieIl Duplikate lIIit eiller BucllUlIgssperre ,'ersehell ulld zur Löscl,ulIg 

,.argemerkt warde ... Die Sperre der Kreditore .. solle mit Ellde Ju .. i 201 5. 
jelle der Debitarell mit Ellde September 201 5 abgeschlossell werde ... 

5.1 ( I )  Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 1 2) empfohlen. 

daflir zu sorgen. dass die BHAG gemeinsam mit den Personenstamm

daten auch Zahlungsverbote� zentral verwaltet. weil das parallele Füh

ren von Evidenzlisten über Zahlungsverbote in den Bundesministe

rien inefftzient war. Die zentrale Verwaltung auch der Zahlungsverbote 

sollte die Sicherheit erhöhen. dass Zahlungsverbote berücksichtigt wer

den. und die Gefahr reduzieren. dass der Bund an Kreditoren. die sich 

in einem Insolvenzverfahren befmden. weitere Zahlungen leistet. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahrcn aufseine Stellungnahme zum 

Vorbericht verwie en. wonach mangels einer technischen Lösungsmög

lichkeit (eindeutige Regeln lassen sich nicht defmieren) die Aktualisie

rung von Zahlungsverboten nur den jeweiligen anweisenden Organen6 

zugeordnet oder der BHAG als zentrale Aufgabe übertragen werden 

könne. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte. hatte die BHAG eine eigene Abtei

lung flir das Stammdaten management eingerichtet (siehe TZ 4). in der 

sie die Personenstammdaten zentral verwaltete. Die bisherige Vor

gangsweise in Bezug auf Zahlungsverbote hatte die BHAG beibehal

ten: Sie informiene die haushaltsleitenden Organe über Zahlungsver

bote und setzte Buchungs perren beim Kreditor. Die haushaltsleitenden 

Organe hielten die Zahlungsverbote in Evidenz. 

5.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um: Zahlungsverbote 

wurden weiterhin nicht zentral. sondern von den anordnenden Organen 

in Kooperation mit der BHAG verwaltet. Dadurch konnte nach wie 

vor nicht gewährleistet werden. dass Zahlsperren bei allen relevanten 

0; Zahlungsverbolc gingen belspidsWl:lSC aus In�lvcnlf}lIcn. abgct�tcncn oder ver

pfändetcn Forderungen sowie Aurrechnungen hervor. 

6 § 5 Abs. 1 BHG 2013: anordnende Organe 
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Aufrechnung 
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Konten eines Kreditors gesetzt bzw. auch fiir künftige Geschäftsbezie

hungen berücksichtigt wurden. 

Ocr RH empfahl daher dem BMF neuerlich. ftir eine zentrale Verwal

tung der ZahlungsverboIe in der BHAG zu sorgen. um insbesondere die 

Gefahr zu reduzieren. dass der Bund an Kreditoren. die sich in einem 

Insolvenzverfahren befinden. weitere Zahlungen leiste!. 

6.1 ( 1 )  Der RH halte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 1 3) empfoh

len. das Geschäftspartnersystem nicht nur zur Venneidung von Dop

pel- und Mehrfacherfassungen einzufiihren. sondern auch. um die 

gemäß § 71  Abs. 5 BHG 1 986 (nunmehr § 1 1 1  Abs. 5 BHG 201 3) bzw. 

§ 39 BHV 2009 (nunmehr § 100 BHV 20 I 3) vorgesehene Aufrechnung 

vornehmen zu können. 

Außerdem halle der RH im Hinblick auf mögliche Aufrechnungen von 

Abgabenschulden und den damit erforderlichen Eilnachrichtenverfah

ren zur Prüfung eines Abgabenrückstands durch die BHAG empfoh

len. zur Verwaltungsvereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens 

eine elektronische Abfragemöglichkeit im Rahmen des HV-Systems 

einzurichten (TZ 1 3). Die elektronische Abfragemöglichkeit sollte nur 

die Existenz eines Abgabenruckstands. nicht dessen Höhe. prüfen. Auf 

dieser Information aufbauend könnte die BHAG dann nach Ermittlung 

der Höhe der Abgabenschuld die Aufrechnung vornehmen. Andernfalls 

könnte die Zahlung ohne Eilnachrichtenverfahren und ohne Setzen 

einer Zahlsperre sofort erfolgen. was den Zahlungsprozess beschleu

nigen würde. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren auf seine Stellungnahme 

zum Vorbericht verwiesen. wonach die automatisationsumerstützte 

Einrichtung eines Eilnachrichtenverfahrens mit einer Zugriffsberech

tigung eines Buchhalters auf das Verfahren der Abgabeneinhebung 

zwar versucht. aber von den Steuerexperten des BMF als nicht mach

bar eingestuft worden sei. 

(3) a) Der RH stellte nunmehr fest. dass Aufrechnungen laut BMF 

nach Mitteilung des jeweiligen anordnenden Organs und innerhalb 

der Detailbudgets erfolgten. Dies geschah jedoch nicht im Rahmen 

der Nutzung des Geschäftspartnersystems. das sich zur Zeit der Geba

rungsüberprüfung erst in der Planungsphase befand (siehe TZ 3). Erst 

die Einftihrung des Geschäftspartnersystems würde eine automations

unterstützte Aufrechnung ermöglichen. 
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b) Die BHAG initiierte von Anfang Jänner bis Ende November 20 1 4  

30.945 Eilnachrichtenverfahren zur Abldärung, ob eine Aufrechnung 

gegen Abgabenschulden möglich wäre. Daraus resultierten 677 Auf

rechnungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 4,5 Mio. EUR. Im 

Rahmen seiner jährlichen Überprüfung gemäß § 9 RHG stellte der RH 

regelmäßig fest, dass Eilnachrichtenverfahren teilweise nicht vorge

nommen bzw. nicht dokumentiert wurden.7 

Laut Angaben des BMF bef1l1de sich im Zusammenhang mit dem Eil

nachrichtenverfahren ein durchgängiger elektronischer Prozess in Pla

nung. Damit würden Abgaben rückstände bei den Finanzämtern abge

fragt und innerhalb kürzester Zeit (eine Stunde) von einem Mitarbeiter 

des betrofTenen Finanzamts beantwortet. Eine Umsetzung sei im ersten 

Quartal 201 5 geplant. 

6.2 Das BMF setzte die Empfehlungen des RH nicht um, weil sowohl eine 

generellc Aufrechnung zwischen Debitoren- und Kreditorentransakti

onen aufgrund der unterbliebenen Einführung des Geschäftspartner

systems nach wie vor nicht möglich war als auch eine elektronische 

Abfragemöglichkeit von Abgabenrückständen fehlte. 

Der RH empfahl daher dem BMF neuerlich, das Geschäftspartnersystem 

auch deshalb einzuführen, um die im BHG 201 3  und der BHV 201 3  

vorgesehenen Aufrechnungen vornehmen zu können und einen dazu 

erforderlichen Geschäftsprozess festzulegen. Weiters empfahl er dem 

BMF, den geplanten elektronischen Prozess zur Abfrage von Abgaben

rückständen rasch umzusetzen und dabei sicherzustellen, dass Eilnach

richtenverfahren gemäß dcn haushaltsrechtlichen Vorschriften vorge

nommen und dokumentiert werden sowie das Verfahren beschleunigt 

wird. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMF arbeite es Oll der Optimierullg des Eil

IIachrichtenved'ahrells I/Ild desseIL IT-Ullterstützullg. Es sei eill durch

gällgiger elektrOIlischer Prozess geplallt, bei dem die BHAG eille Allfrage 

a ll das lUställdige Fillallzamt ricMe ulld das IT-Ved'aJrrell Abgabell

eillhebullg eille Rückmeldullg gebe. Mit der Eilyliltrl/llg des Objekts 

"Geschäftspartller" würdell lIebeIl deli Aujrecllllullgell mit offellen Steu

erschuldell auch alle übrigeIl AufrecllllUllgell IT-ullterstützt durchge

führt. Eine Aujrechnung über UlltergliederungsgwlZen hili weg sei aber 

nicht möglich, da die Dienststellen gegellüber dem GeSChäftspartner 

cillle/ll und nicht als Organisationseillheit BUlld auftreten würden. 

I siehe 2.8. Bundesrechnungsabschluss rur das Jahr 201 3;  Texm�iI Band 2 TZ 33. S. 188 
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6.4 Nachdem in der Planung des BMF bezüglich eines durchgängigen elek

tronischen Prozesses zur Aufrechnung von Forderungen und Verbind

lichkeiten die Aufrechnung über Umergliederungsgrenzen hinweg nicht 

enthalten ist, verwies der R H  auf § 100 BHV 20 1 3. der eine Aufrech

nung innerhalb des Bundes auch außerhalb eines Detailbudgets vor

sieht. 

1.1 ( I )  Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 1 6) empfohlen, 

das System der Haushaltsverrechnung sO umzustellen, dass sich bei 

einer erforderlichen Mittelvormerkung eine Auszahlungsanordnung 

ausschließlich auf eine Minelbindung und nicht auf eine MitteIreser

vierung beziehen darf. Nach § 64 BHV 2009 (nunmehr § 65 BHV 201 3) 

gab es mehrere Stufen der Miltelvormcrkung: Minelreservierung, Mit

telvorbindung, MittelbindungB• Mitrelvormerkungen dienten dazu, ftir 

erwartete bzw. bekannte Ausgaben9 Budgetmillel zu binden. Damit 

sollten Budgetüberschreitungen verhindert werden. Die MitteIvormer

kungen bildeten in der Haushaltsverrechnung die sogenannte Phase 

.Verpflichtung" (nunmehr .Obligo"po, die an einen Bestellvorgang 

an chloss und in weiterer Folge eine Zahlungsverpflichtung ftir den 

Bund auslöste. 1 1  

(2) Laut Mitteilung des BMF im Nachfrageverfahren seien die Geschäfts

prozesse (Auszahlungen, Einzahlungen) im Zuge der Haushaltsrechls

reform so eingerichtet worden, dass ein Bezug zu einer vorhandenen 

Mitlelbindung/Bestellung möglich sei. Die Anordnung einer Aus- bzw. 

Einzahlung ohne Bezug auf eine Mittelbindung/Bestellung sei nur in 

Ausnahmenillen gemäß BHG 201 3 bzw. BHV 201 3 zulässig. Eine tech

nische Überprüfung sei nicht vorgesehen. 

Weiters seien im HV-System nach Um etzung der zweiten Etappe der 

Haushaltsrechtsreform ausschließlich Mittelbindungen als Obligo vor

gesehen, womit den Anforderungen des RH entsprochen würde. 

8 Mil diesen drei Formen der Mittclvormcr�ung konnte ein Reservierungsprozess abgc

bildel werden. Mit Miuclreservicrungen lonnlen Anwcisungsrdcrcnlcn Teile des Bud

gets rrOhzeiljg reservieren. ohne sie einem k.onkreten Vcrwendungszweck zuzuordnen. 
Die Miuflvorbindung war vorgesehen, sobald der Verwcndungszweck berannt war, 

ohne dass eine venraglichc Vereinbarung vorlag. Bei der dritten Stufe. der Mitlclbin

dung. musslC nicht nur der Vcrwcndungszwcck. bckannl sein, sondern auch eine kon

k.rete venragliche Vcrpnichmng bestehen (z.B. Bcslcllung. FOrdcrungszusagc). 

') seil I .  Jänner 201): MAuszahlungcn-

10 seit I .  Jänner 201): �ObligoM (§ 90 BHG 2013 LV.m. § 65 BHV 2013) 

1 1  Gemäß § 90 Abs. I BHG 201) erfOlgte die Verrcchnung in drei siuren: _ I .  Verrechnung 

VOll Obligos. 2. Verrechnung von Forderungen und Vcrblndllchkeilcn sowie J. Verrech

nung von Zahlungen (Ein- und Auszahlungen)-. 
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(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Phase "Verpflichtung" 

("Obligo") nur bei Erfassung eines konkreten Kreditors angesprochen 

werden konnte (durch Anlegen einer Mittelbindung, nicht jedoch 

einer Millelreservierung). Dadurch waren pauschale Vormerkungen 

im Zusammenhang mit Au zahlungsanordnungen nicht mehr möglich. 

7.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH  um, indem sich nunmehr bei 

einer erforderlichen Mittelvormerkung eine Auszahlungsanordnung 

ausschließlich auf eine Miuelbindung/Bestellung belog und nicht mehr 

auf eine Minelreservierung. Pauschale Vormerkungen im Zusammen

hang mit Auszahlungsanordnungen ohne Erfassung eines konkreten 

Kreditors waren nicht mehr möglich. 

8.1 ( 1 )  Der RH halle dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 1 7) empfohlen, 

die Phase " Verpflichtung" der voranschlagswirksamen Verrechnung im 

Hinblick auf eine klare Trennung von Budgetplanung, Budgetsteue

rung (Mitlelreservierung) und operativer Verrechnung (Mittelbindung) 

zu bereinigen. Dies würde die Möglichkeit schaffen, am Jahresende die 

offengebliebenen Verpflichtungen - in Form von Mittelbindungen für 

konkrete Rechtsgeschäfte - zu identifIzieren und entsprechend auf das 

Folgejahr vOf2utragen, während jene Mitlelreservierungen, die bloß zu 

Planungszwecken vorgenommen wurden, durch das System automa

tisch gelöscht werden könnten. Die Höhe der offengebliebenen Ver

pflichtungen würde somit Auskunft über zukünftige Verbindlichkeiten 

geben. 

(2) Das BMF halle im Nachfrageverfahren seine Mitteilung zu dieser 

Empfehlung wiederholt (siehe TZ 7), wonach die Geschäftsprozesse 

(Auszahlungen, Einzahlungen) im Zuge der Haushaltsrechtsreform so 

eingerichtet worden seien, dass ein Bezug zu einer vorhandenen Mit

telbindung/Bestellung möglich sei. Die Anordnung einer Aus- bzw. 

Einzahlung ohne Bezug auf eine Mittelbindung/Bestellung sei nur i n  

Ausnahmef;i11en gemäß BHG 201 3  bzw. BHV 201 3 zulässig. Eine tech

nische Überprüfung sei nicht vorgesehen. 

Weiters seien im HV-System nach Umsetzung der zweiten Etappe der 

Haushaltsrechtsreform ausschließlich Minelbindungen als Obligo vor

gesehen, womit den Anforderungen des RH  entsprochen würde. 

(3) Der RH  stellte nunmehr fest, dass das BMF die Phase .. Verpflich

tung" bereinigt halle: Mittelreservierungen erfolgten nur noch für 

bestimmte Vorgänge (z.B. für Daueranordnungen und die Hochrech

nung der Personalauszahlungen) systematisch. Diese Millelrcservie

rungen wurden zwar als Obligo verrechnet, aber nicht auf das Fol-
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g€jahr vorgetragen. Dagegen wurden die Obligos im  HV-System, die 

aus der Erfassung von Mitlelbindungen (z.B. für Förderungen) und 

Bestellungen resultierten, automatisch auf das Folgejahr vorgetragen. 

Die Möglichkeit einer Mittelvorbindung entfiel nunmehr vollständig. 

8.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH um, indem es durch die klare 

Defmition von Obligos nunmehr die Phase _ VerpOichtung" der vor

anscWagswirk amen Verrechnung im Hinblick auf eine Trennung von 

Budgetplanung, Budgetsteuerung (Mittel reservierung) und operativer 

Verrechnung (Mittelbindung) bereinigte. Dadurch konnten am Jahres

ende die offengebliebenen VerpOichtungen identifiziert und automa

tisch auf das Folgejahr vorgetragen werden. 

9.1 ( I )  Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 231 die Einführung 

einer modemen, bundesweit einheitlichen Methode zur Inventarisie

rung von Anlagegegenständen, wie es eine Barcode- oder RFID-Erfas

sungl2  boten, empfohlen. Bei der Erfassung mittels Barcode würden 

alle Gegenstände mit einem Strichcode, bei Erfassung mittels RFID mit 

einem Chip gekennzeichnet. Während das Lesegerät zur Erfassung von 

Gegenständen, die mit Barcode-Aufklebern versehen waren, direkt über 

diese gehalten werden musste, konnte das Lesegerät zur Erfassung von 

Gegenständen, die mit RFID-Eliketten versehen waren, diese über kurze 

Distanzen (z.B. einen halben Meter) einlesen. Die RFlD-Lösung würde 

gegenüber der Barcode-Lösung eine Erleichterung der Anlageninventur 

bewirken und eine Zeiterspamis mit sich bringen, weil nicht bei jedem 

Gegenstand der Inventuraufkleber gesucht werden müsste. Allerdings 

wären, so die Empfehlung des RH, vor einer allfalligen Umsetzung die 

Kosten einer Einführung von RFID dem damit erzielbaren Nutzen einer 

Verwaltungsvereinfachung gegenüberzustellen. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass im Zuge der 

Implementierung der integrierten Anlagenbuchftihrung im HV-$ystem 

und dem bundesweiten Rollout nach erfolgter Kosten-Nutzen-Über

legung die Barcode-Methode eingeführt worden sei. 

(3) Der RH  stellte nunmehr fest, dass das BMF basierend auf der Bun

desvermögensverwallungsverordnung (BVV 201 3) 1 3  eine Invemursoft

ware sowie die damit verbundene Hardware für die Barcode-MetllOde 

anbot. Details zur Inventur stellte das BMF auch in der Anwenderdo

kumentation im IT -Dokumenlations- und Lemportal des Bundesintra

net zur Verftigung. Die Barcode-Melhode war laut BMF der von den 

1 2  RFIO SIeh I für Radio Frequcncy Idcntiflcalioll. 

IJ BGBI. II Nr. 51/201 2 
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Dienststellen genutzte Standard. Die RFID-Methode war zur Zeit der 

Gebarungsüberprüfung rur einen flächendeckenden Einsatz zu teuer" 

und wurde daher vom BMF technisch nicht unterstützt. 

9.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH um, indem es zur Inventarisie

rung die Barcode-Methode anbot und technisch entsprechend unter

stützte. 

10.1 ( I )  Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 29) empfohlen, 

die Anzahl der Zeichnungsberechtigungen rur den Zahlung verkehr 

mit Kredit instituten weiter einzuschränken, um dem Prinzip der mini

malen Rechte (siehe TZ 1 1 )  zu entsprechen. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren auf seine Stellungnahme 

zum Vorbericht verwiesen, wonach die Vergabe von Zeichnungsbe

rechtigungen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsflihrers der 

BHAG falle. Nach dem Wissensstand des BMF sei bereits eine erheb

liche Reduzierung der Anzahl der Zeichnung berechtigungen erfolgt. 

(3) Der RH  stellte nunmehr fest, dass die Anzahl der Zeichnungsbe
rechtigten von 54 Personen flir 980 Bundeskonten im Juli 20 1 1  auf 

60 Personen rur 903 Bundeskonten bei der BAWAG P.S.K. im Dezem

ber 2014 angestiegen war. Jeder Zeichnungsberechtigte war zur Zeich

nung eines beschränkten Kreises von Bundeskonten befugt. Daraus 

resultierte eine große Zahl von Einzel-Zeichnungsberechtigungen. Die 

Anzahl der Einzel-Zeichnung berechtigungen ging im eiben Zeitraum 

von 6.502 auf 5.647 zurück. 

10.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH in Zusammenarbeit mit der 

BHAG teilweise um, weil die Anzahl der Einzel-Zeichnungsberechti

gungen zwar gesunken, die Anzahl der zeichnungsberechtigten Per

sonen hingegen gestiegen war. 

Der RH wies neuerlich kritisch darauf hin, dass die Anzahl der Zeich

nung berechtigten immer noch zu hoch war, um dem Prinzip der 

minimalen Rechte zu entsprechen. Er empfahl daher dem BMF und 

der BHAG, die Zeichnungsberechtigungen rur den Zahlungsverkehr 

mit Kreditinstituten regelmäßig zu überprüfen und die Anzahl mög

lichst gering zu halten. 

14 laut BMF etwa 70 Cent pro RFID-EtikcU 
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10.3 (1) Laut StellLHLgllahme der BHAG habe sie die Zusammelljulmlllg der 

siebeIl operativell Bereiche ZLI vier Verrecllllu llgsbereichell ulld eille", 

NachprüJulIgsbercich ZUIll Alllass gellommell, die Allzahl der Zeich

lIulIgsberechtigtell ulld die daraus resultierelldell Eillzel-Zeichnullgsbe

rechtigungell auJdell BU lldeskolltell ZLI reduziere,1. Per Ende Mai 20 1 5  
seieIl auf 874 BUlldeskolltell 32 Persollen zeicllllullgsberechtigt gewe

seil. Eille weitere Reduktioll der Zeicllllu llgsberechtigtell sei aus Sicht 

der BJ-/AG lIiclLt zweckmäßig, weil Oll alleIl siebeIl StalIdorteIl der 

BJ-/AG Zeicllllullgsberechtigre jur die BeauJtragulIg von AbbucllLlIIgS

aufträgell ulld die hälldische Zeicllllullg drillgellder Zahlullgell bellö

tigt würdelI. 

(2) Ergällzelld führte das BMF ill seiller StellulIgllahllle aus, dass eille 

hohe Allzahl VOll ZeichllulIgsberechtigulIgen /10" Eillzelpersollell (Leh

rern) im Zusammellhallg mit Kontell für SchulverallstallUlIgell stüllde. 

Das BMF habe ill bilateraleIl GesprächeIl mit dem BMBF bereits darauJ 

hillgewiesell, dass auch alldere ZahlulIgsJormell im Zusam",ellhallg mit 

Schulverollstaltullgell möglich seieIl. Besollders habe es das BMBF -

im Hinblick a uJ Geba rUlIgssicherheit und Nach vollzieh ba rkei t - a uJ d ie 

Sralldardfullktiollell ulld GeschäJtsprozesse des HV-Systems verwiesell. 

10.4 Der RH bekräftigte im Hinblick auf das Prinzip der minimalen Rechte 

die Empfehlung, die Zeichnungsberechtigungen für den Zahlungsver

kehr mit Kreditinstituten regelmäßig zu überprüfen und die Anzahl 

möglichst gering zu halten. 

Risikoanalyse, IT -Sicherheit und IT -Entwicklung 

Prinzip der mini
malen Rechte 

Bund 2015/14  

1 1.1 ( I )  Der RH  hatte dem BMF  in  seinem Vorbericht (TZ 3 )  empfohlen, die 

haushaltsrechtlichen Bestimmungen um das Prinzip der minimalen 

Rechte zu ergänzen, um alle Prinzipien des lKS im Haushaltsrecht zu 

verankern. Das Prinzip besagt, dass die Zugangsberechtigungen zu IT

Systemen weitestgehend beschränkt sein und Mitarbeiter nur die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlichen Berechtigungen 

erhalten sollen. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die Anfor

derung des RH im Hinblick auf geplante Novellierungsmaßnahmen im 

Haushaltsrecht berücksichtigt würde. Im Zuge der technischen Umset

zung der Implementierung eines IKS-Systems und der Anpassungen 

aufgrund der Haushaltsrechtsreform seien die einzelnen Rollen im HV

System überarbeitet, Rollenkombinationen eliminiert, das Prinzip der 

minimalen Rechte berückSichtigt und Rollenkonflikte durch Rollen

trennungen aufgehoben worden. 
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(3) Der RH stell te nunmehr fest, dass entsprechende Novellen im Haus

hahsrecht nicht erfolgt und vom BMF auch nicht geplant waren. 

11.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um, weil eine Ergänzung 

der haushaltsrechtlichen Bestimmungen um das Prinzip der minima

len Rechte unterbl ieben war. 

Der RH wiederholte daher seine Empfehlung an das BMF, die haus

haltsrechtlichen Bestimmungen um das Prinzip der minimalen Rechte 

zu ergänzen, damit auch dieses wesentliche Prinzip des IKS im Haus

haltsrecht vera nkert ist. 

11.3 Das ßMF I'envies ill seiller SrellulIgllah me auJseille A usfül,rungen im 

Nacirfrage,'erJah rell. 

12.1 (I) Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 37) empfohlen, 

eine Risikoanalyse aller Prozesse der Haushahsverrechnung vorzu

nehmen, um darauf aufbauend ein rollenbasiertes Berechtigungskon

zept zu erstellen. Mit einer Risikoanalyse sollen Risiken erkannt und 

bewertet werden, um ein Gesamtrisiko zu ermitteln und darauf adä

quat zu reagieren, um das verbleibende Restrisiko quantif,zierbar und 

akzeptierbar zu machen. Das Berechtigungskonzept sollte die Berech

tigungen auf Transaktions- und Objektebene IS  festlegen und dabei 

dem Prinzip der minimalen Rechte folgen. 

(2) Laut Mitteilung des BMF im Nachfrageverfahren habe es im Zuge 

der Umsetzung des Projekts -'KS im HV-Verfahren- ftir alle Anwen

der, Rollenkombinationen und Transaktionsberechtigungen unter Ein

beziehung externer Revision experten eine umfassende Risikoanalyse 

durchgeftihrt und eine Risikomatrix einschließlich kompensierender 

Maßnahmen erstellt. Mit der Umsetzung der zweiten Etappe der Haus

haltsrechtsreform habe das BMF das bestehende Rollenkonzept über

arbeitet und ergänzt. Das Prinzip der minimalen Rechte sei dabei 

berücksichtigt und die Rollendefrnitionen um die emhaltenen Trans

aktionsberechtigungen erweitert worden. In einem nächsten Schritt 

sollte die empfohlene Erweiterung des Rollenkonzepts des HV-Ver

fahrens um die Berechtigungsobjekte erfolgen. 

(3)  Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF im Mai 201 \  eine Risi

koanalyse ausgehend von HV-Prozessen unter Einbeziehung exter

ner Experten vorgenommen hatte, woraus die im achfrageverfah-

I'" Transallioll5Cbcne: Berechligung zur ALßführung einer !Jesummtcn Transaktion: 

Objeklcbcnc; ('rlaublC� Dal(�nm3nipulalion in einer Transaktion (z.8. Daten anlegen. 

andern. anzeigen. IOschen) 
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Fi refighter 

Bund 2015/14  

ren erwähnte Risikomatrix entstanden war. Die dabei idenliflZierten 

Risiken waren bereits durch automatisierte Kontrollen abgedeckt. Die 

Analyse, ob die identirtzicrten Risiken weiterhin durch automatisierte 

Kontrollen kompensiert werden, beabsichtigte das BMF jährlich zu 

wiederholen. 

Die Risikoanalyse diente der Vorbereitung des Einsatzes des GRCI6-

Tools von SAP. Mit dem GRC-Tool konnten auch im laufenden Betrieb 

InFormationen gesammelt werden, die eine fortwährende ÜberprüFung 

des Risikos und der Compliance sicherstellen sollten. Diese InFormati

onen nutzte das BMF aber mangels verfugbarer Personalkapazitäten 

nur im Bereich der Fireflghter-Funktionalilät systematisch zur Aus

wertung (siehe TZ I J). Das Tool entsprach grundSätzlich den AnFor

derungen des BMF an eine derartige SoFtware, jedoch waren laut ßMF 

der Betrieb sowie die Kosten bzw. der Aufwand für die Auswertung 

der gewonnenen Daten unverhältnismäßig hoch, weshalb das Tool in 

Zukunft nicht weiterverwendet werden soll. Nach Angaben des ßMF 

würde derzeit die BRZ GmbH eine kostengünstigere Software testen. 

Ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept erstellte das ßMF nicht. 

Jedoch fand eine Überarbeitung bzw. teilweise Ergänzung der HV

Rollenbeschreibungen um zulässige Transaktionen statt. AuF Objekt

ebene wurden mit Ausnahme des Bereichs der Bundeskosten- und 

-leistungsrechnung keine Angaben gemacht. Entsprechende Angaben 

waren laut BMF aufgrund der hohen Komplexität auch nicht geplant. 

12.2 Das BMF seate die EmpFehlungen des RH teilweise um, indem es zwar 

eine Risikoanalyse durchFührte und die Rollenbeschreibungen überar

beitete; es erstellte jedoch kein rol lenbasiertes Berechtigungskonzept. 

Der RH bekräftigte daher gegenüber dem BMF seine Empfehlung, auf

bauend auf der Risikoanalyse ein rollenbasiertes ßercchtigungskonzept 

zu erstellen. Dafür wären im Hinblick auf eine lauFende Weiterent

wicklung und Überwachung des Berechl.igungskonzeplS standardisierte 

Risikoanalysen als Grundlage erforderlich. Darüber hinaus empFahl 

der RH dem ßMF, die Rollenbeschreibungen fortwährend zu pAegen 

und die Angaben der zulässigen Transaktionen zu vervollständigen. 

13.1 ( J )  Mit der Rolle des sogenannten Firefighters konnten einzelne Benut

zer im HV-System aufgrund einer Supportanforderung für einen 

begrenzten Zeitraum mit umfassenden Berechtigungen ausgestaltet 

werden. Dem Firefighter war es möglich, Mängel und Probleme zu 

16 GRC Sieht filr Governance. Risk ;;md Compliance. 
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beheben, die Benutzer mit .normalen· Berechtigungen nicht besei

tigen konnten. Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 39) 

empfohlen, die Dokumentation des Firefighter-Einsatzes zu verein

heitlichen. 

(2) Das BMF hatte im achfrageverfahren mitgeteilt, da s die Rolle 

des sogenannten Fi refighters rur die Durchführung betriebsnotwen

diger Maßnahmen am Produktivsystem seit Februar 201 2 eingesetzt 

werde. Dies stelle sicher, dass alle BMF-Applikationsmitarbeiter und 

BRZ-Betriebsmitarbeiter lediglich über Anzeigeberechtigungen am 

Produktivsystem verfügten. Ein Prozess zur Nutzung des Firefighters 

sei festgelegt worden und die Protokollierung der gesetzten Aktivi

täten sei erfolgt. 

Die bereits implementienen IKS-Prozesse im Rahmen der Betriebs

führung des HV-Verfahrens seien dokumentien und im HV-Betriebs

handbuch enthalten. Zur weiteren Verbesserung der Nachvollziehbar

keit der Nutzung des Firefighters habe das BMF die Funktionalität der 

Personalisierung eingerichtet. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF die Firefighter-Einsätze 

mittels standardisiener Protokolle, die es mithilfe des GRC-Tools (siehe 

TZ 1 2) erstellte, dokumentiene und regelmäßig stichprobenweise aus

wenete. Aufgrund der Einsparungen im BMF und in der BRZ GmbH 

konnte das BMF jedoch zur Zeit der Gebarungsüberprüfung eit meh

reren Wochen nicht mehr auf die Fireflghter-Protokollberichte am Pro

dukt ivsystem der HV zugreifen. Das BMF kontrolliene daher die F ire

fighter-Ein ätze anhand der versendeten E-Mail-Supponmeldungen. 

Mit der geplanten Ablöse des GRC-Tools (siehe TZ 1 2) müsste auch der 

Firefighter-Einsatz neu eingerichtet werden. Bis dahin soll die F ire

fighter-Dokumentation nach Auskunft des BMF unveränden fonge

ruhn werden. 

13.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH zur einheitl ichen Dokumenta

tion der Firefighter-Einsätze um, indem es die Einsätze mit dem GRC

Tool standardisien protokolliene. 

achdem das GRC-Tool abgelöst werden soll, empfahl der RH dem 

BMF, bei der Ablöse darauf zu achten, dass eine systematische Aus

wenung der in den Firefighter-Protokollen geliefenen Daten nach spe

zifischen AufgabensteI lungen weiterhin möglich ist. 
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13.3 Laul Siellungnahme des BMF sei eil/e Risikool/alyse aufTrot1sakliools

ebelle durr/lgejWlrI wordel/, auf dereIl Basis kompellsierende KOl/lro/

lel/ auf tec/lllischer, organisolorisr/ler und rechllicher Ebene definiert 

wordeIl seierl. Diese MaßllahmeIl würdell eine ler/lllische Lösullg, d.h. 

deli Einsatz eines G Re -Tools, kompel/sierell. Aufgnllld der budgetärell 

Situarion sei der IT-Betrieb GRe stark reduziert. Das BMF würde aber 

die Möglichkeit"l zur Impiemenrierullg a nderer kostellgüllsrigerer IT

hlstrumel/te im GRe-Bereich prüfeil. 

14.1 ( 1 )  Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 40) empfohlen, 

eine Risikoanalyse der Transaktionen durchzuführen und darauf auf

bauend Firefighter-Protokolle nach spezifIschen AufgabensteIlungen 

auszuwerten. Für risikolose Transaktionen sollte eine eigene Fireflgh

ter-Benutzergruppe eingerichtet werden, um dem Prinlip der mini

malen Rechte zu entsprechen. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass im Zuge der 

Umsetzung des Projekts .IKS im HV-Verfahren· für alle Anwender, 

Rollenkombinationen und Transaktionsberechtigungen unter Einbezie

hung externer Revisionsexperten eine umfassende Risikoanalyse durch

geführt und eine Risikomatrix  einschließlich kompensierender Maßnah

men erstellt worden sei. Die Firefighter-Rolle würde eine Betriebsrolle 

darstellen. Das Risiko eines Fehlers oder einer Malversation durch 

Betriebsmitarbeiter sei technisch durch die Protokollierung und die 

Prüfung der Firefighter-Aktivitäten durch das HV-Betriebsmanage

ment begrenzt. Die Firefighter-Protokolle seien standardisierte P roto

kolle, die nur mit hohem Aufwand geändert werden könnten. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das BMF eine Risikoanalyse aus

gehend von HV-Prozessen unter Einbeziehung externer Experten vor

genommen hatte, auf deren Basis das GRC-Tool eingeführt worden 

war (siehe TZ 1 2). Die zur Zeit der Gebarungsüberprüfung im Ein

satz befllldliche Version des GRC-Tools ließ eine spezifische Auswahl 

von Firef,ghter-Protokollen prinzipiell zu, weshalb die ursprünglich 

geplante Auswertung nach spezifischen AufgabensteIlungen mit einem 

eigens dafür angeschafften Softwaretool nicht mehr zwingend erfor

derlich war. 

Eine eigene Firef,ghter-Benutlergruppe für risikolose Transaktionen 

richtete das BMF nicht ein, nachdem die Protokolle mit der zur Zeit der 

Gebarungsüberprüfung aktuellen Version des GRC-Tools aufbcstimmte 

Transaktionen eingeschränkt werden konnten, wodurch eine effiziente 

Kontrolle risikobehafteter Transaktionen im Rahmen des FirefIghter

Einsatzes möglich war. 
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14.2 Das BMF setzte die Empfehlung zur Durchführung einer Risikoanalyse 

der Transak.tionen mit darauf aufbauender Auswertung der FirefIgh

ter-Protokolle teilweise um, indem es die F i refighter-Einsätze zwar 

grundsätzlich auswertete, nicht jedoch nach spezifischen AuFgaben

steIlungen basierend auf einer Risikoanalyse. Eine entsprechende Aus

wertung wäre mit dem GRC-Tool prinzipiell möglich. Eine zusätzliche 

Benutzergruppe für risikolose Transaktionen richtete das BMF nicht ein, 

weil die Auswertung risikobehafteter Transaktionen mit dem GRC-Tool 

nunmehr möglich war. Daher verwies der RH auf seine Empfehlung 

in TZ 1 3, bei der Ablöse des GRC-Tools darauf zu achten, dass eine 

systematische Auswertung der in den Firefighter-Protokollen gelie

Ferten Daten nach spezifischen AufgabensteIlungen weiterhin mög

lich ist 

14.3 Das BMF teilte ill seiller Stellullgnallme mit, dass die Auswertullg 

der Firefighter-Protokolle sticllprobellartig lIacil mallueller Auswall/ 

eifo/ge. Eine aulomatiollsullierslürzie Auswertullg der Protokolle sei 

weiter/,i" gep/a/lt, wobei die kOllkrete UmsetzUilg von der Auswa/,/ des 

"eu eil Softwareprodukts (ORe-Too/) abhällgig sei. 

14.4 Im Hinblick auf die geplante automal ionsunterstützte Auswert'ung der 

FirefIghter-Protokolle wies der RH neuerlich auf das Erfordernis einer 

systematischen Vorgangsweise hin. 

15.1 ( I )  Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 38) empfohlen, 

die Anlage und Verwaltung von Rollen durch den Einsatz geeigneter 

ROllenverwaltungstools zu vereinfachen. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass es im Zuge 

der zweiten Etappe der Haushaltsrechtsreform das bestehende Rollen

konzept überarbeitet habe. Die empfohlene Verwendung eines spezi

fischen IT -Tools zur Unterstützung der Rollenverwaltung habe es im 

Rahmen des Projekts .IKS für das HV-Verfahren" geprüft. Aufgrund 

des sehr unterschiedlichen organisatorischen Aufbaus der haushalts

leitenden Organe und der Abwicklung der Geschäftsprozesse sei der 

Einsatz der geprüFten Standardsoftware nicht möglich gewesen. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass bei der Anlage und Verwaltung 

von Rollen durch Mitarbeiter der BI'IAG keine Rollenverwaltungstools 

zum Einsatz kamen. 

Eine Nornlierung der Rollenbezeichnungen wurde vom BMF versucht, 

war aber aufgrund der vielfach komplexen Berechtigungskombinati

onen nicht durchgängig möglich. Das BMF entwickelte für die Rol-
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lenverwaltung einen Bericht, der die einem Benutzer des HV-Systems 

zugeordneten Rollen übersichtlich darstellte und damit die Arbeit der 

BHAG erleichterte. Trotz des neuen Berichts bestand weiterhin das 

Risiko, dass bei der Erweiterung von Bcrcchtigungen bereits zuvor 

zugeordnete Rollen nicht gelöscht, sondern zusätzliche Rollen zuge

wiesen wurden. Dies führt dazu, dass lelztlich ein Benutzer mehrere 

gleichartige Rollen innehaben konnte. 

15.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH zur Vereinfachung der Anlage 

und Verwaltung von Rollen durch den Einsatz geeigneler Rollenver

waltungstools nicht um. Zwar würdigte der RH die Entwicklung des 

Berichts zur RoJlenverwaltung, der die Arbeit der BHAG erleichterte. 

Der Berichl verhinderte aber nicht die mehrfache Zuordnung gleich

artiger Rollen an einen Benutzer. Auch kamen keine Rollenverwal

tungstools zum Einsalz. 

Der RH empfahl daher dem BMF, unter Berücksichtigung von Kosten

Nutzen-Aspekten geeignete RollenverwaltungslOols einzusetzen. 

15.3 Lallt Stellullgllahme des BMF diellte" die Risikoonolyse auj Transakti

onsebelle ulld die auj deli ErgebnisseIl der Risikoallalyse a ufbauelldell 

technischell, organisatorischeIl ulld rechtlicheIl KOlItrolleIl dazu, das 

FeIlteIl eilles stO/ldardisiertell RollenvenvaltJm9stools zu kompensieren. 

15.4 Da das BMF nach wie vor kein standardisiertes Rollenverwaltungstool 

zur Verhinderung einer mehfachen Zuordnung gleichartiger Rollen zu 

einem Benulzer nutzte, bekräftigte der RH seine Empfehlung, geeig

nete Rollenverwaltungstools unter Berücksichtigung von Kosten-Nut

zen-Aspekten einzusetzen. 

16. 1 ( I )  Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 36) empfohlen, 

dass Mitarbeiter der BRZ GmbH Programme vor der Produktivsetzung 

nicht nur auf deren FunkLionen überprüfen, sondern - im Sinne der 

Umsetzung des Vier-Augen-Prinzips - zumindest slichprobenweise 

nach einem Zufallsprinzip "lle Änderungen im Soureecode (Programm

code) inhalUich kontrollieren sollten. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren aufseine Stellungnahme zum 

Vorbericht verwiesen, wonach die technische Möglichkeit der Entwick

lung, Qualitätssicherung und Produklivsetzung durch einen einzigen 

Mitarbeiter durch Rollen- und Berechtigungsanpassungen eliminiert 

worden sei. Weiters überlege das BMF die Durchflihrung einer Stich

probenprüfung des zur Produklivsetzung vorgesehenen Programm

codes im Rahmen des IKS für das HV-Verfahren. 
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(J) Der RH stellte nunmehr fest. dass die BRZ GmbH im Jahr 2014 flir 

das HV-System den SAP Code Inspector (SCI) getestet hatte. um den 

Soureecode vor dem Transport vom Entwicklungs- auf das Qual itäts

sicherungssystem systematisch zu überprMen. Darüber hinaus teilte 

das BMF mit, dass es bei Programmänderungen die Funktionsfahig

keil der Hauptgeschäftsfalle testete. wobei es aber nicht speziell auf 

die Entdeckung möglicher Manipulationen bzw. risikobehafteter Akti

vitäten abziele. Eine visuelle. inhaltliche Kontrolle des Soureccodes 

erfolgte nicht. Dazu wären nach Einschätzung des BMF zwei bis drei 

zusätzliche Mitarbeiter erforderlich. 

16.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um. weil der Source

code weiterhin nicht inhaltlich überprüft wurde. Der R.H anerkannte 

den Ein atz der SCI-Software zur Überprüfung des Soureecodes hin

sichtlich ausgewählter Befehle. wiederholte aber gegenüber dem BMF 

die Empfehlung, zusätzlich stichprobenweise visuelle. inhaltliche Kont

rollen der Änderungen im Soureecode durchzuführen, um die Gefahr 

von Manipulationen weitestgehend auszuschließen. 

16.3 Laur 5relllmgllairme des BMF evaluiere die BRZ GmbH die Auroma

tisienmg der Sourcecodeprüfullg (Code /llspeclor) mit dem Ziel. die 

Eillira/lullg der Programmierriclrlliniell sirlrerzusrellell Ulld Ma/Ilersa

tiOllell zu verlri IIderll. Das BMF venvies weilers auf die ISO 27001-
Zerlijizienmg des BMF Ulld der BRZ Gmb/l. ;,r dereIl Ralrmell jälrrliclr 

ei"e I,üomratiollssiclrerlreits- (md Risikoalla/yse durcllgefülrrr würde. 

Pellerrariollsresrs seie" eille weilere Maßllalrme zur Verbesserullg der 

Sicllerlreirssta IIda rds. 

16.4 Der RH erwiderte, dass die angeführten Maßnahmen visuelle, inhalt

liche Kontrollen nicht gänzlich ersetzen können und bekräftigte des

halb seine Empfehlung. 

17.1 ( I )  Der RH hatte dem BMF in seinem Vorbericht (TZ 44) empfohlen, 

bei jeder Zahlungsanordnung auch das Valutadatum der Banküberwei

sung w speichern. damit eille taggenaue zeitliche Zuordnung mög

lich wird. Dadurch sollte - im Hinblick auf die Umsetzung der zwei

ten Etappe der Haushaltsrechtsreform - ein korrektes Zusammenspiel 

der Haushaitsrechnungen des Bundes (Finanzierungs-, Ergebnis- und 

Vermögensrechnung) gewährleistet werden. 

(2) Laut Mitteilung des BMF im Nachfrageverfahren sehe das HV-Vcr

fahren als System des einheitlichen Haushalts- und Rechnung wesens 

des Bundes vor, dass Auszahlungen grund ätzlich zu ihrer Fälligkeit 

durch die BHAG an den Zahlungsempfanger angewiesen würden. Bei 
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der Erfassung der entsprechenden Anordnung könne das Valutadatum 

nicht erfasst werden. Bei der Durchführung des Zahllaufs und der Ver

buchung des Kontoauszugs sei das Valutadatum relevant und würde bei 

der Erfassung der Belege berücksichtigt. Um den tatsächlichen Geld

nuss nachzuvollziehen, stünden entsprechende Berichte zur Verfugung. 

(J) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Zuordnung einer Zahlung 

in der Finanzierungsrechnung nach dem Fäll igkeitsdatum erfolgte. 

Die Zuordnung eines Aufwands bzw. eine Enrags erfolgte in der 

Ergebnisrechnung nach dem Buchungsdatum. Das Fälligkeitsdatum 

wurde entweder manuell erfasst oder aufgrund von Buchungsdatum 

und Zahlungsbedingungen berechnet. Der Zahllauf - d.h. die Erstel

lung und Übergabe des Zahlungsdatenträgers an die BAWAG P.S.K. -

wurde einen Tag vor dem FälligkeilSdatum gestanet, so dass der Tag 

der Zahlung laut BMF in der Regel mit dem Fälligkeitsdarum über

einstimmte. Das Valutadatum der Banküberweisung wurde nach wie 

vor nicht bei der Zahlungsanordnung gespeichen, weshalb es zu Dif

ferenzen zwischen Fälligkeitsdarum und Valutadalum laut Kontoaus

zug kommen konnte. 

17.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH nicht um: Die Vorgangsweise 

zur Zeit der Gebarungsüberprüfung konnte mangels Erfassung des 

Valutadatums in der Finanzierungsrechnung nicht gewährleisten, dass 

alle Zahlungen der korrekten Periode zugeordnet wurden; daher waren 

nach wie vor Unterschiede zwischen der Finanzierungs- und Vermö

gensrechnung des Bundes hinsichtlich der Veränderung der liquiden 

Millel möglich bzw. wahrscheinlich. In die em Zusammenhang merkte 

der RH kritisch an, dass eine periodengerechte Verbuchung für die 

Umsetzung des im Zuge der Haushaltsrechtsrefoml verankenen Grund

satzes einer möglichst getreuen Darstellung der f1l1anziellen Lage des 

Bundes 17 essenziell war. 

Daher empfahl der RH dem BMF, eine detailliene Kosten- bzw. Auf

wandsabschätzung im Hinblick auf die technische Realisierung eines 

in allen Fällen korrekten Zusammenspiels der Haushaltsrechnungen 

des Bundes durchzuführen, einen Bericht im HV-System zu entwi

ckeln, der die Unterschiede zwischen dem Fälligkeits- und Valutada

tum aufzeigt, um die Größenordnung der Abweichungen einschätzen 

11 Diesem verfassungsgesclzllch normiencn Grundsatz folgend �II durch die Einffihrung 

dnrf intcgriC11cn Finanzirrungs-. Ergcbnis- und Vrrmögcnsr("(hnung - enlspm:hend dC'n 

internationalen Standards (lntrmalional Public Set..1or Act'ounting Standards - IPSASl 

in der Finanzi('run�ret:hnunK dir liquidit.�tslag(' dun.:h die Da�I('lIung von Einzahlungen 

und Auszahlungen wwie in der [rgebnisJ'l."Chnung der 7ußuss und Verbrauch von Res

sourcen unabhängig vom k.OI1LR'ICn ZcilpunL.1 der Zahlung abgebildel sowie in der Ver

mögensrechnunK das Vermögen den Schulden KtgenObcrgC5lellt werden. 

351  

III-204 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 55 von 66

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Periodengerechte Verbuchung 

Schlussem pfehlungen 

352 

zu können, und weilere Maßnahmen zu ergreifen, um die Genauig

keit der Verrechnungsaufzeichnungen zu verbessern. 

17.3 A ujgrund der umJoIIgreieilell Ulld komplexeIl Älldertmgell des be le

hendell IT-Verjahre/lS, so das BMF ill seiner Stellullg/lollme, werde 

es die BerocksichtigwIg des Valutadarums im IT-Verjalzr." HV IIiclzt 

weirerverjolgell. Grü 'Ide fir diese Ellrseileidwig seieIl eine Erllöl'U/lg 

der Bucllungszeilen um einige rauselld pro Tog sowie ei" holler Anpas

sungsbedarjim IT-Verjalzrell Zahlungsverkehr. Eine Online-ZollluII9s

ulIlsetzu/lg sei Ilicht mehr mögliell, stort dessen müsse eille proviso

riselle Zohl1lllg eillgejiilzrt werdeli. Weiters kÖ/lne ei/le einwandjreie 

Fortselzreiblillg der Zaillu/lg nicht gorantiert werden, /Iaelldem AP 

kein fIltspreeilendes Forlscllreibt/llgsprofil zur Verfigung stelle. Für die 

BHAG sei aus der Fortscilreibwlg des Valulodotums kein Mehrtuerl zu 

erkelllle/I, weil die große/I Auszoiliu/Igsbereicl.e (Bezüge, Pensiolle'I, 
Übenueisll/lgen Oll Soziaiversicllulingsrräger) explizit ulld ragge/la u  

bekalllil gegeben würdelI. Ein eil/sprechendes Umsielltmg projekl würde 

zudem 250 bis 500 Persollell/age (325 .000 EUR bis 650.000 EUR) 

bea nsprllchell. 

11.4 Der RH verwies abermals auf die Wichtigkeit der richtigen Perioden

zuordnung zur korrekten Darstellung der Veränderung der liquiden 

Mittel in der Finanzierungsrechnung nicht nur bei betraglich hohen 

Geschärtsrallen. Er bek.räFtigte daher seine Empfehlung, eine detail

lierte Kosten- bzw. Aufwandsschätzung im Hinblick auf die tech

nische Realisierung eines in allen Fällen korrekten Zusammenspiels 

der Haushaltsrechnungen des Bunde durchzuführen und dementspre

chend weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Genauigkeit der Ver

rechnungsaufzeichnungen zu ergreifen. 

18 Der RH stellte zusammenfassend fest, dass von 1 8  überprüften Emp

fehlungen acht nicht, fiinf teilweise und fiinfvollständig umgesetzt 

wurden. 
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TZ 

BleF 

3 

5 

11 

11 

12 

13 

13 

16 

17 

23 

29 

36 

37 

37 

38 

39 

40 

44 

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts 

Reihe Bund 2012/10 

Vorbericht Follow-up-Überprüfung 

Empfehlungsinhalt TZ u mgesetzt teilweise nicht 
umgesetzt u mgesetzt 

Ergänzung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen 11 x um das Prinzip der minimalen Rechte 

Weiterentwicklung der ELAK/SAP-Koppelung 2 • 

Umstellung auf das System des Geschäftspartners zur 
Vermeidung von Doppel- und Mehrfacherfassungen 3 x 

organisatorische und programmtechnische Verbesse- 4 • rungen bei der Verwaltung der Personenstammdaten 

Zentrale Verwaltung der Personenstammdaten 
sowie der Zahlungsverbote durch die BHAG 5 • 

Einführung des Geschäftspartnersystems zur 
Vornahme der Aufrechnung nach BHG und BHV 6 • 

Einrichtung einer elektronischen Abfragemöglich- 6 • keit zur Prüfung eines Abgabenrückstands 

Umstellung der HaushaltsverrechnunR mit dem Ziel 
der Auszahlungsanordnung ausschlie lieh auf Basis 7 x 
einer Mittelbindung 

Bereinigung der Phase _Verpflichtung- der voran-
schlagswirksamen Verrechnung 8 x 

Einführung einer modernen, bundesweit einheit-
lichen Methode zur Inventarisierung von Anlage-
gegenständen 

9 x 

weitere Einschränkung der Anzahl der Zeichnungs-
berechtigungen für den Zahlungsverkehr mit 10 x 
Kreditinstituten 

überprüfun9 aller Programme vor der Produktiv-
�etzung un stichprobenweise Kontrolle aller 16 x 
Anderungen im Soureecode 

Erstellung eines rollenbasierten Berechtigungs-
konzepts aufbauend auf einer Risikoanalyse alLer 
Haushaltsverrechnungsprozesse 

12 x 

Festlegung der Berechtigungen auf Transaktions-
und Objektebene unter Beachtung des Prinzips der 
minimalen Rechte 

12 x 

Vereinfachung der Anlage und Verwaltung von Rollen 15 x 

Vereinheitlichung der Dokumentation des 13 x Fi refig hter-Ei nsatzes 

Auswertun� von firefighter-Protokollen aufbauend 
auf einer RISikoanalyse der Transaktionen 14 x 

Speicherun� des Valutadatums der Banküber-
weisung bel jeder Zahlungsanordnung 17 • 
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Anknüpfend an den Vorbericht hob der RH folgende Empfehlungen 
hervor: 

( 1 )  Da Projekt zur Umsetzung eines Geschäft partnersystems wäre 
zügig voranzutreiben bzw. umzusetzen, um die Mängel im Kredi
toren- und Debitorenmanagement (insbesondere Doppel- und Mehr
facherfassungen) nachhaltig zu beseitigen bzw. die flir eine möglichst 
genaue Darstellung der finanziellen Lage des Bundes erForderliche 
Datenqualität sicherzustellen. (TZ 3) 

(2) Im Zusammenhang mit  der geplanten Einflihrung des Geschäfts
partnersystems wären programmtechnische Maßnahmen, wie die 
Einflihrung von MussFeldem, zu etzen, anhand derer die Eindeu
tigkeit der Daten überprüft werden kann. (TZ 4)  

(3 )  Es wäre ftir eine zentrale Verwaltung der Zahlungsverbote in 
der Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) zu sorgen, um ins
besondere die Gefahr zu reduzieren, dass der Bund an Kreditoren, 
die sich in einem InsolvenzverFahren befInden, weitere Zahlungen 
leistet. (TZ 5) 

(4) Das Geschäft partnersystem wäre auch deshalb einzuführen, um 
die im Bunde haushaltsgesetz 201 3 und der Bundeshaushal tsver
ordnung 201 3 vorgesehenen Aufrechnungen vornehmen zu können 
und einen dazu erforderlichen Geschäftsprozess Festzulegen. (TZ 6) 

(5) Der geplante elektronische Prozess zur Abfrage von Abgaben
rückständen wäre rasch umzusetzen und dabei sicherzustellen, dass 
EilnachrichtenverFahren gemäß den haushalt rechtlichen Vorschrif
ten vorgenommen und dokumentiert werden sowie das Verfahren 
beschleunigt wird. (TZ 6) 

(6) Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen wären um das Prinzip 
der minimalen Re hte zu ergänzen, damit :Iuch dieses wesentliche 
Prinzip des Internen Kontrollsystem (IKS) im Haushaltsrecht ver
ankert ist. (TZ 1 1 )  

(7) Aufbauend auf der Risikoanalyse wäre ein rollenbasiertes 
Berechtigungskonzept zu erstel len. Dafür wären im Hinblick auf 
eine lauFende Weiterentwicklung und Überwachung des Berechti
gungskonzepts standardisierte Risikoanalysen als Grundlage erfor
derlich. (TZ 1 2) 

Bund 2015/14 
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Bund 2015/14  

Internes Kontrollsystem in  der Haushaltsver
rechnung des Bundes; Follow-up-Überprüfung 

(8)  Die Rollcnbe chreibungen im  rollenbasierten Berechtigungskon

zept sollten fortwährend gepflegt und die Angaben der zulässigen 

Tran aktionen vervollständigt werden. (TZ 1 2) 

(9) Bei der Ablöse des GRC-Tools wäre darauf zu achten, dass eine 

systematische Auswertung der in den Firefighter-Protokollen gelie

ferten Daten nach spezifischen Aufgaben teilungen weiterhin mög

lich ist. (TZ 1 3, 1 4) 

( 1 0) Unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Aspekten wären 

geeignete Rollenverwaltungstools einzusetzen. (TZ 1 5) 

( 1 1 )  Zusätzlich zum Einsatz der SAP Code In pector-Software sollten 

stichprobenwei e vi uelle, inhaltl iche Kontrollen der Änderungen 

im ourcecode durchgefuhrt werden, um die Gefahr von Manipu

lationen weitestgehend auszuschließen. (TZ 1 6) 

( 1 2) Im Zusammenhang mi t  der taggenauen Zuordnung einer Zah

lung wäre eine detail l ierte Kosten- bzw. Aufwandsabschätzung im  

H inblick auf  d i e  techni ehe Reali ierung eines in allen Fällen kor

rekten Zusammenspiels der Haushaltsrechnungen des Bundes durch

zufuhren, ein Bericht im  HV-System zu entwickeln, der die Unter

schiede zwischen dem Fälligkeit - und Valutadatum aufzeigt, um 

die Größenordnung der Abweichungen e inschätzen zu  können, und 

es wären weitere Maßnahmen zu ergrei fen, um die Genauigkeit der 

Verrechnungsaufzeichnungen zu verbe sern. (TZ 1 7) 

( 1  J) Im Zusammenhang mi t  den Mängeln im Kreditoren- und Debi

torenmanagement aufgrund von Mehrfacherfa sungen wären wei

tere organisatori ehe Maßnahmen zu setzen, beispielsweise die 

Defmition bzw. Erfassung von eindeutigen Kriterien (z.B. Firmen

buchnummer, Gewerberegisternummer, Vereinsregisternummer, 

Sozialversicherungsnummerl, damit Doppel- und Mehrfacherfas

sungen vermieden werden können, und die Bereinigungen - ins

besondere im  Hinbl ick auf die notwendige Datenmigration in  das 

geplante Geschäft partnersy rem - fortzusetzen. (TZ 4) 

355 
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( 1 4) Die Zeichnungsberechtigungen für den Zahlungsverkehr mit 

Kreditinstituten wären regelmäßig zu überprüfen und die Anzahl 

wäre möglichst gering zu halten. (TZ 10) 

Wien, im Oktober 201 5  

Der Präsident: 

Dr. Josef Moser 

Bund 2015/14  

III-204 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)60 von 66

www.parlament.gv.at



R 

H 

Bisher erschienen: 

Reihe Bund 2015/1  

Reihe Bund 201 5/2 

Reihe Bund 201 5/3 

Reihe Bund 201 5/4 

Reihe Bund 201 5/5 

Bericht des Rechnungshofes 

- EU-Finanzberichl 201 2 

- Liegenschaftsverkauf Schloss Reifnitz 

- Schulversuche 

- Untersrutzungsinstitut der Bundespolizei 

Bericht des Rechnungshofes 

- Wirkungen rechtlicher und personalwirtschaftlicher Maßnahmen auf 

das Pensionsantrittsalter in ausgewählten Ressorts 

- Umbau des Palais Kaunitz für die Anti-Korruptionsakademie (IACA) in 

laxenburg 

- Steuerung und Qualitätssicherung in gerichtlichen Slrafverrahren am 

Beispiel ausgewähller Gerichte 

Bericht des Rechnungshofes 

- Oesterreichische Nationalbank - Gold- und Pensionsreserven, 

Jubiläumsfonds sowie Sozialleistungen 

- LiegenschaflStransaktionen der landwirtschaftlichen Bundesversuchs

wirtscha ften GmbH mit der Republik Österreich, der Stadt Wien und 

der Wirtschaflsagentur Wien 

- Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA); 

Follow-up-Überprüfung 

- Standortentwick.lung der Zentrallcitung des Bundesministeriums für 

Finanzen und Generalsanierung des Standorts Himmelpfortgasse 6 - 8;  

Follow-up-Überprüfung 

- Gendergesundheil in Österreich 

- Versorgung von Schlaganfallpatienten in der Steiermark; 

Follow-up-Überprüfung 

- Fonds zur Finanzierung der In-vitro-Fertilisation 

- Medientranspörenz im MuseumsQuartier 

Bericht des Rechnungshofes 

- Pensionsrecht der Bediensteten der ÖBB 

- Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.; Follow-up-Überprüfung 

- landesstudios des ÖSlerreichischen Rundfunks 

Bericht des Rechnungshofes 

- HYPO AlPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG : Verstaatlichung 
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Reihe Bund 201 5/S 

Reihe Bund 201 5/9 

Reihe Bund 201 5/ 10 

Reihe Bund 201 5/ 1 1  

Bericht des Rechnungshofes 
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- Internes Kontrol lsystem bei Direkrvergaben in ausgewählten Ressorts 

BMVIT und BMWFW 

- Technische Universität Wien - Finanzsituation 

- Österreichisches Patelltamt; Follow-up-Überprüfung 

- Akademisches StanUp Netzwerk Oberösterreich (akostan oö) 

Bericht des Rechnungshofes 

- Haflungsobergrenzcn im Bereich der Länder und Gemeinden 

- HG und FWF - Interne Kontrollsysteme 

Bericht des Rechnungshofes 

- Prüfung von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Sozial

versicherung als Anspruchsvoraussetzung 

- Österreichischer Integrationsfonds - Fonds zur Integration von 

Flüchtlingen und Migrantlnnen 

- Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

- Bankenpaket; Follow-up-Überprüfung 

- Medientransparenz in der BIG 

Bericht des Rechnungshofes 

- Ärzteausbildung 

- Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung 

- Ausgewählte St iftungen bei der ÖSlerreichischen Akademie der 

Wissenscha ften 

Bericht des Rechnungshofes 

- Sonderaufgaben des RH nach: 

Paneiengesetz 201 2  

M cd i en tra nspa renzgesetzen 

Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetzen 

Bericht des Rechnungshofes 

- HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG - Verkaufsaktivitälen 

in der Umstrukturierungsphase 

- Österreichischer Verkehrssicherheilsfond 

- Niederösterreichische Grenzlandf6rderungsgesellschaft m.b.H. 

- Research Cenler Pharmaceulical Engineeri ng GmbH 

- Euroflsc 
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Reihe Bund 201 5/ 1 2  

Reihe Bund 201 5/ 1  J 

Bericht des Rechnungshofes 

- Landeslehrerpensionen 

- Finanzierung der Landeslehrer; Follow-up-Überprüfung 

- Gleichstellungsziel, Gleichstellungsmaßnahmen und Indikatoren im BMJ 

- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich Grundwasser im 

Weinvienel 

- Nachhaltiger Güterverkehr - I ntermodale Vemetzung; 

Follow-up-Überprüfung 

- Medientransparenz in der AllVA 

Bericht des Rechnungshofes 

- Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: Lehrerpersonalverwaltung 

- Schulbehörden in Oberösterreich und Tirol: Landesschulräte 

- Insolvenz-Entgelt-Fonds und IEF-Service GmbH 

- Truppenübungsplatz Allentsteig 
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